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Schriftliche Anhörung des Innen- und Rechtsausschusses des Schleswig-Holsteinischen 

Landtags zum Entwurf eines Gesetzes zur bedarfsgerechten Weiterentwicklung des 

kommunalen Finanzausgleichs; Gesetzentwurf der Landesregierung – Drucksache 19/2119 

Sehr geehrte Frau Vorsitzende, 

sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, 

für die Möglichkeit, zu dem Entwurf eines Gesetzes zur bedarfsgerechten Weiterentwicklung des kom-

munalen Finanzausgleichs Stellung nehmen zu können, danken wir Ihnen. 

A. Ausgangslage

1. Vorbemerkung

Der kommunale Finanzausgleich ist die zentrale Schnittstelle in den Finanzbeziehungen zwischen Land 

und Kommunen. Mit dem Finanzausgleichsgesetz soll der an das Land gerichtete Verfassungsauftrag 

umgesetzt werden, für eine angemessene Finanzausstattung der Kommunen Sorge zu tragen (Art. 57 

Abs. 1 der  Verfassung des Landes Schleswig-Holstein). In der vergangenen Legislaturperiode ist der 

kommunale Finanzausgleich grundlegend überarbeitet worden. Die zum Jahr 2015 erfolgte Reform des 

kommunalen Finanzausgleichs hat zu erheblichen fiskalischen Verschiebungen zwischen den Kommu-

nalgruppen geführt. Während einzelne Kommunalgruppen deutliche Zugewinne verzeichnen konnten, 

mussten die Kreise erhebliche Einnahmerückgänge gegenüber dem bis 2014 geltenden Recht verkraf-

ten (negative Reformbilanz 2015 rd. 47 Mio. Euro).  

2. FAG-Reform 2015

Das Schleswig-Holsteinische Landesverfassungsgericht hat die FAG-Reform 2015 im Januar 2017 in 

wichtigen Teilen für verfassungswidrig erklärt (Urteil des Schleswig-Holsteinischen Landesverfassungs-

gerichts vom 27.01.2017 LVerfG 4/15, 5/15). Grundlage der verfassungsrechtlichen Überprüfung war 

zum einen der gemeinsame Normenkontrollantrag der CDU-Fraktion, der FDP-Fraktion sowie der Pira-
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tenfraktion und zum anderen eine kommunale Verfassungsbeschwerde der Kreise Nordfriesland, Ost-

holstein und Schleswig-Flensburg. Das Landesverfassungsgericht hat insbesondere festgestellt, dass 

die Dotation der Finanzausgleichsmasse gegen Art. 57 Abs. 1 der Landesverfassung verstößt. Art. 57 

Abs. 1 der Landesverfassung enthält das Gebot der Verteilungssymmetrie zwischen der Landesebene 

und der kommunalen Ebene (LVerfG 4/15, Rn. 88). Das Gebot der Verteilungssymmetrie wiederum 

setzt einen genügenden, substantiellen und bedarfsorientierten Ebenenvergleich im Hinblick auf die 

Bildung der vertikalen Finanzausgleichsmasse voraus, der so jedoch nicht durchgeführt wurde (LVerfG 

4/15, Rn 99 ff.). Darüber hinaus fehlt es für die Bemessung der Schlüsselzuweisungen je gebildeter 

Gruppe an einer den Verfassungsvorgaben genügenden bedarfsorientierten Sachverhaltsermittlung. 

Das Landesverfassungsgericht hat dem Landesgesetzgeber aufgegeben, die verfassungswidrige 

Rechtslage spätestens bis zum 31. Dezember 2020 durch eine Neuregelung zu beseitigen. Diese ver-

fassungskonforme Neuregelung soll mit dem vorliegenden Gesetzentwurf erreicht werden. 

 

 

 

B. Zum Gesetzentwurf 

 

1. Finanzwissenschaftliches Gutachten als Grundlage des Gesetzentwurfes 

Im Kern der zum Jahr 2021 umzusetzenden bedarfsorientierten Weiterentwicklung des kommunalen 

Finanzausgleichs steht somit die Ermittlung der Landesbedarfe einerseits sowie der kommunalen Be-

darfe andererseits. Das federführende Ministerium für Inneres, ländliche Räume, Integration und 

Gleichstellung des Landes Schleswig-Holstein und die Kommunalen Landesverbände hatten sich da-

rauf verständigt, die Bedarfsermittlung den Vorgaben des Landesverfassungsgerichts entsprechend 

wissenschaftlich untersuchen zu lassen. Mit der Erstellung eines Gutachtens wurde einvernehmlich das 

Finanzwissenschaftliche Forschungsinstitut an der Universität zu Köln (FiFo Köln) beauftragt. Auf der 

Grundlage einer ersten Gutachtenfassung im Mai 2019 fand ein Dialogprozess mit den Gutachtern statt. 

Die im Oktober 2019 vorgelegte Endfassung des Gutachtens, die als Anlage 4 dem Gesetzentwurf bei-

gefügt wurde und auf die auch in der allgemeinen Begründung umfassend abgestellt wird, bildet somit 

unstrittig die Grundlage für die bedarfsorientierte Weiterentwicklung des kommunalen Finanzausgleichs. 

Aus unserer Sicht bedeutet dieses, dass Abweichungen vom Gutachten nur in moderatem Umfang 

erfolgen können und immer einer besonderen sachlichen Rechtfertigungspflicht unterliegen. Es ist da-

von auszugehen, dass bei einer evtl. erfolgenden verfassungsgerichtlichen Überprüfung ein Hauptau-

genmerk darauf liegen würde, ob sich der Landesgesetzgeber systemgerecht in dem von ihm selbst 

gewählten methodischen Rahmen bewegt. Für den Schleswig-Holsteinischen Landkreistag kommt der 

Zielsetzung, ein rechtssicheres Reformgesetz vorzulegen, eine erhebliche Bedeutung zu. 

 

2. Inhalt des Gesetzentwurfes 

Auf der Grundlage der ersten Kabinettsbefassung hat die Arbeitsgemeinschaft der Kommunalen Lan-

desverbände am 11.03.2020 gegenüber der Landesregierung insbesondere zu den vertikalen Aspekten 

des Gesetzentwurfes Stellung genommen. Eine gemeinsame Stellungnahme der Arbeitsgemeinschaft 

der Kommunalen Landesverbände ist auch im Rahmen des hiesigen Anhörungsverfahrens geplant, so 

dass auf die dortigen Ausführungen verwiesen wird. 

 

Darüber hinaus hat der Schleswig-Holsteinische Landkreistag im Rahmen der ersten Kabinettsbefas-

sung am 10.03.2020 gegenüber der Landesregierung die als Anlage 1 beigefügte Stellungnahme ab-

gegeben. Im Rahmen der zweiten Kabinettsbefassung sind nur marginale Änderungen am Gesetzent-

wurf vorgenommen worden, so dass inhaltlich auf die beigefügte Stellungnahme verwiesen wird. Auf 

folgende kritische Punkte aus der Stellungnahme des Schleswig-Holsteinischen Landkreistages wird 

besonders hingewiesen: 

 

 



 

  3 
 
 

2.1 Symmetriekoeffizient als Ausdruck einer gerechten Verteilungssymmetrie (Seite 4) 

In der allgemeinen Begründung zum Gesetzentwurf wird der Versuch unternommen, durch Hilfsrech-

nungen die These zu stützen, dass bereits eine gerechte und gleichmäßige Verteilung der im Land ins-

gesamt zur Verfügung stehenden Mittel auf die kommunale Ebene einerseits und die Landesebene 

andererseits gegeben sei. Diese Berechnungen, die erstmals in der Begründung zum Gesetzentwurf 

angeführt werden und in den vorherigen Diskussionen nicht vorgebracht wurden, stehen im Wider-

spruch zu den Aussagen des Gutachtens. Die kommunale Familie erwartet auch als Ausdruck einer 

angemessenen Finanzausstattung, dass im Gesetz zumindest perspektivisch ein Symmetriekoeffizient 

von 1,0 normiert wird.  

2.2 Keine symmetrische Betrachtung der Finanzsituation von Land und Kommunen (Seite 5) 

Das Landesverfassungsgericht hat ausdrücklich abgeleitet aus dem Symmetriegebot für das Gesetzge-

bungsverfahren einen substantiellen Ebenenvergleich aller am Finanzverbund Beteiligten gefordert. Der 

Gesetzentwurf enthält Aussagen zur kommunalen Finanzsituation, lässt aber vergleichbare Aussagen 

zur Finanzsituation des Landes vermissen.  

 

2.3 Keine Gewährleistung einer finanziellen Mindestausstattung (Seite 6) 

Das Landesverfassungsgericht hat ausdrücklich festgestellt, dass Art. 57 Abs. 1 LV und Art. 54 Abs. 1 

und 2 LV bezogen auf den kommunalen Finanzausgleich eigenständig nebeneinander bestehende Ge-

währleistungsgehalte enthalten. Den Kommunen müssen gemäß Art. 54 Abs. 1 und 2 LV Mittel in ei-

nem Umfang zur Verfügung stehen, die es ihnen ermöglichen, neben den Pflichtaufgaben noch ein 

Mindestmaß an freiwilligen Selbstverwaltungsaufgaben zu erledigen. Die Frage der finanziellen Min-

destausstattung wurde vom Landesverfassungsgericht nicht abschließend geprüft. Im Zuge der finanzi-

ellen Auswirkungen der Corona-Pandemie kommt dieser Frage eine besondere Bedeutung zu. Auf der 

Grundlage der jüngsten Mai-Steuerschätzung ist der Finanzausgleich 2020 mit über 200 Mio. Euro 

überzeichnet. Im Rahmen der künftigen Abrechnung dieses Betrages dürfte die Handlungsfähigkeit der 

kommunalen Ebene zumindest stark eingeschränkt sein. Der Gesetzentwurf lässt jedenfalls Regelun-

gen zur Absicherung der finanziellen Mindestausstattung vermissen.  

 

2.4 Begrenzung der kommunalen Finanzautonomie durch Vorwegabzüge (Seite 9 ff.) 

Das Landesverfassungsgericht hat festgestellt, dass bei der Normierung von Zweckzuweisungen Gren-

zen einzuhalten sind, da ansonsten die kommunale Selbstverwaltung stark eingeschränkt würde. Der 

Gesetzgeber muss hier eine Zurückhaltung üben, um die kommunale Autonomie nicht in unverhältnis-

mäßiger Weise einzuschränken. Diese Zurückhaltung ist im vorliegenden Gesetzentwurf nicht erkenn-

bar. Nach Ausklammerung der Zuweisungen zur Förderung von Kindertageseinrichtungen und Tages-

pflegestellen steigen die Vorwegabzüge um rd. 36 Mio. Euro oder rd. 19 Prozent auf rd. 220 Mio. Euro. 

Dies entspricht nach der Simulationsrechnung rd. 12 Prozent der Masse mit der Folge, dass die vom 

Verfassungsgericht definierte kritische Grenze von 10 Prozent überschritten würde. 

 

Problematisch ist in dem Zusammenhang zum einen die erhöhten Dynamisierungsbeträge der Zuwei-

sungen für Theater und Orchester, für Frauenhäuser und Frauenberatungsstellen sowie zur Förderung 

des Büchereiwesens, da diese Erhöhungen nicht mit Landesmitteln unterlegt werden und in den kom-

menden Jahren kontinuierlich weiter ansteigen sollen. Dies hätte zur Folge, dass eine stagnierende 

oder gar rückläufige Finanzausgleichsmasse bei steigenden Vorwegabzügen zu einem überproportio-

nalen Rückgang der Schlüsselzuweisungen führen würde. Mit dieser Begründung sind die Dynamisie-

rungsraten in der Vergangenheit entsprechend begrenzt worden. 

 

Zum anderen werden die vorgesehenen Zuweisungen für kommunale Schwimmsportstätten kritisch 

gesehen. Da für diesen Zweck keine Landesmittel bereitgestellt werden, wird die landespolitische Ziel-

setzung durch die Kommunen finanziert. Vorgeschlagen wird, diese Förderung unmittelbar im Landes-

haushalt auszubringen. So könnte die Förderung auch in einem Sportförderungsgesetzes des Landes 

verankert werden. 
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2.5 Unzureichender Vorwegabzug für Infrastrukturmaßnahmen (Seite 12 f.) 

Bislang sind Straßenbaumaßnahmen durch besondere Zweckzuweisungen gefördert worden (§ 15 FAG 

g.R.). Über diesen Vorwegabzug, der künftig in die Schlüsselzuweisungen überführt werden soll, ist 

insbesondere die Unterhaltung und Instandsetzung von Kreisstraßen gefördert worden. Der neu vorge-

sehene Vorwegabzug für Infrastrukturmaßnahmen kompensiert den Wegfall der bisherigen Zuweisun-

gen für Straßenbaumaßnahmen nicht vollständig. 

 

Mit einer gewissen Irritation haben wir zur Kenntnis genommen, dass bereits im Zuge der ersten Le-

sung des Gesetzentwurfes am 08.05.2020 im Schleswig-Holsteinischen Landtag – also noch vor den 

anstehenden Ausschussberatungen einschließlich einer schriftlichen und mündlichen Anhörung – bei 

dem Vorwegabzug für Infrastrukturlasten ein Änderungsbedarf formuliert wurde, ohne dieses anhand 

von Bedarfen belegen zu können. Wir weisen in diesem Zusammenhang vorsorglich auf die hohen Vor-

gaben des Landesverfassungsgerichts hinsichtlich der Bedarfsermittlung und der Systemgerechtigkeit 

hin. Nach unserer Auffassung müssen Änderungen gegenüber dem Entwurf als Ergebnis des Gesetz-

gebungsverfahrens auch als Grundlage für eine mögliche gerichtliche Überprüfung substantiell begrün-

det werden. 

 

2.6 Beibehaltung von drei Teilschlüsselmassen (Seite 13 ff.) 

Das finanzwissenschaftliche Gutachten des FiFo-Instituts hat als Ergebnis einer komplexen Bedarfsbe-

rechnung unter Einbeziehung zahlreicher Bedarfsfaktoren vorgeschlagen, künftig nur noch zwei Teil-

schlüsselmassen vorzusehen – für Gemeindeaufgaben sowie für Kreisaufgaben. Abweichend vom Gut-

achten weist der Gesetzentwurf unverändert drei Teilschlüsselmassen aus. Damit ist die künftige Sys-

tematik deutlich näher am bestehenden Finanzausgleich als am Gutachten. Rechnerisch wird von dem 

im Gutachten ausgewiesenen Anteil für Gemeindeschlüsselzuweisungen einschließlich der zentralörtli-

chen Bedarfsfaktoren der bisherige Prozentsatz, der bislang nach dem geltenden Recht für Zentralitäts-

zuweisungen bereitgestellt wird und dessen Ermittlung das Landesverfassungsgericht als nicht verfas-

sungskonform ansieht, in Abzug gebracht. Die vom Landesverfassungsgericht geforderte Bedarfsermitt-

lung wird somit für die schlicht fortgeschriebene Teilschlüsselmasse für zentralörtliche Aufgaben und – 

in der Folge – für Gemeindeaufgaben jedenfalls nicht erfüllt. 

 

2.7 Unzureichende Berücksichtigung von Flächenlasten für Kreisaufgaben (Seite 16 f.) 

Der Gesetzentwurf sieht zutreffend die Berücksichtigung von Flächenlasten als bedarfstreibende Lasten 

vor. Unter Bezugnahme auf das Gutachten wird für Gemeindeschlüsselzuweisungen ein Anteil von 15 

Prozent sowie für Kreisschlüsselzuweisungen ein Anteil von lediglich 6 Prozent ausgewiesen. Dabei ist 

jedoch zu berücksichtigen, dass die von den Kreisen und kreisfreien Städten zu leistenden Transferzah-

lungen (SGB XII und SGB II) bereits Gegenstand der Soziallastenmesszahl innerhalb der Kreisschlüs-

selzuweisungen sind und damit einem besonderen Ausgleich unterliegen. Vor diesem Hintergrund 

müssen bei der Bestimmung der Höhe des Anteils für Flächenlasten die dargestellten Transferleistun-

gen unberücksichtigt bleiben. Hinzu kommt, dass künftig die rauminduzierten Kosten relativ an Gewicht 

verlieren. Die vorgesehene Streichung der Zuweisungen für Straßenbaulasten bedeutet für die Kreise 

einen erheblichen Realverlust gegenüber der geltenden Rechtslage. 

 

2.8 Differenzierte Kreisumlage (Seite 18 f.) 

Bis 2007 gab es die Möglichkeit, über differenzierte Kreisumlagesätze die einzelnen Umlagegrundlagen 

unterschiedlich zu gewichten. In einzelnen Kreisen hat die Spreizung der gemeindlichen Finanzkraft 

deutlich zugenommen. Vor diesem Hintergrund bitten wir nachdrücklich darum, über die Wiedereinfüh-

rung der differenzierten Kreisumlage den Kreisen die Option einzuräumen, den besonderen Bedingun-

gen innerhalb einzelner Kreise Rechnung tragen zu können. Eine solche Regelung, die eine belas-

tungsgerechtere Nachsteuerung grundsätzlich ermöglichen würde, findet sich heute noch im Finanz-

ausgleichsgesetz des Landes Niedersachsen und kommt auch dort teilweise zur Anwendung. 
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Die Einführung einer differenzierten Kreisumlage ist für den Kreis Nordfriesland von besonderer Bedeu-

tung. In Nordfriesland ist die Spreizung der gemeindlichen Finanzkraft besonders ausgeprägt. Einer 

hohen Anzahl von Gemeinden, die Fehlbetragszuweisungen erhalten, stehen hoch abundante Gemein-

den gegenüber. Dieser extremen Spreizung kann die redistributive Wirkung des kommunalen Finanz-

ausgleichs nicht gerecht werden. Mit der differenzierten Kreisumlage hätte der Kreis die Möglichkeit 

einer belastungsgerechteren Nachsteuerung. Auf das beigefügte Schreiben des Kreises Nordfriesland 

nebst Anlagen wird insoweit verwiesen (Anlagen 2a-d).  

  

 

C. Abschließende Bewertung 

Der Gesetzentwurf verfolgt erkennbar das Ziel, einen vertretbaren Kompromiss zwischen allen Kommu-

nalgruppen zu erzielen. Dabei löst sich der Entwurf allerdings in wichtigen Fragestellungen auch von 

den Gutachtenergebnissen. Dieses wird an den fiskalischen Folgen deutlich: selbst bei der aus kom-

munaler Sicht ungünstigsten Modellberechnung (SK 0,95, Modell 2, Berechnungsbasis 2018) hätten die 

Kreise noch einen positiven Saldo von 77 Mio. Euro gegenüber dem geltenden Recht erwarten können. 

Tatsächlich weisen die Simulationsberechnungen des Innenministeriums für 2021 einen positiven Saldo 

von 19 Mio. Euro für die Kreise aus (Berechnungsbasis 2019). Damit würden die Kreise auch künftig mit 

Blick auf ihre Aufgaben die am schlechtesten finanzierte Kommunalgruppe bleiben. Dieses ist vor dem 

Hintergrund wichtiger Zukunftsaufgaben – beispielsweise in den Bereichen Jugendhilfe, ÖPNV, Veteri-

närwesen, Klimaschutz und Öffentlicher Gesundheitsdienst einschließlich Krankenhausversorgung – 

kritisch zu sehen. Gleichwohl ist ein nachhaltiger und rechtssicherer Finanzausgleich auch für die Krei-

se Schleswig-Holsteins von großer Bedeutung. Vor diesem Hintergrund wären weitere Änderungen zu 

Lasten der Kreise nicht akzeptabel.  

 

Die Corona-Pandemie hat noch einmal verdeutlicht, dass die Kreise, sei es als Träger des Öffentlichen  

Gesundheitsdienstes, als Sozialleistungsträger aber auch in einer Vielzahl weiterer Bereiche, eine 

Schlüsselrolle im staatlichen Gefüge einnehmen und gut funktionierenden und dementsprechend gut 

ausgestatteten Kreisen eine zentrale Bedeutung zukommt. Nicht zuletzt auf der Grundlage der Erfah-

rungen der vergangenen Monate werden die Bedarfe in zentralen Aufgabenfeldern wie dem ÖGD im 

Rahmen einer Evaluation des Kommunalen Finanzausgleichs sicher neu bewertet werden und entspre-

chende Nachsteuerungen vorgenommen werden müssen. Auch vor diesem Hintergrund verbietet es 

sich, im laufenden Verfahren noch Veränderungen zu Lasten der Kreisebene vorzunehmen, zumal sich 

solche Veränderungen erkennbar nicht – den Vorgaben des Landesverfassungsgerichts entsprechend 

– anhand von veränderten Bedarfen ableiten lassen. 

Losgelöst von der vom Landesverfassungsgericht geforderten Verabschiedung eines bedarfsgerechten 

und damit verfassungskonformen Finanzausgleichsgesetzes zum Finanzausgleichsjahr 2021 müssen 

auch die finanziellen Folgen der Corona-Pandemie bewältigt werden. Allerdings kann eine unmittelbare 

Bewältigung dieser Folgen nicht im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs abgebildet werden, 

denn der Finanzausgleich ist nicht das geeignete Instrument, um zielgerichtet auf die Folgen krisenhaf-

ter Ereignisse zu reagieren. Mit dem auf Dauer angelegten kommunalen Finanzausgleich soll vielmehr 

der an das Land adressierte Verfassungsauftrag einer angemessenen kommunalen Finanzausstattung 

umgesetzt werden. Wir sehen diese Verfassungsvorgabe einer angemessenen kommunalen Finanz-

ausstattung durch hohe Einnahmerückgänge einerseits sowie durch besondere finanzielle Belastungen 

andererseits als gefährdet an. Allein die Überzeichnung der Finanzausgleichsmasse 2020, die sich 

nach der Mai-Steuerschätzung auf über 200 Mio. Euro beläuft und gestreckt über mehrere Jahre abge-

rechnet werden soll, belastet die kommunalen Haushalte der kommenden Jahre. Hinzu kommen die 

absehbare Schwächung der Finanzausgleichsmasse in den Folgejahren, Einbrüche bei der Einkom-

menssteuer bereits ab diesem Jahr sowie erhebliche Einbußen bei den Gewerbesteuereinnahmen ab 

dem kommenden Jahr. Allein diese Positionen, für die es bisher keine Signale der Unterstützung durch 

Bund oder das Land gibt, werden nach den Erkenntnissen der Maisteuerschätzung bis Ende des Jahres 
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2024 für die kommunale Ebene zu einem Defizit von mehr als 1 Mrd. Euro führen. Trotz der wichtigen 

und ausdrücklich zu begrüßenden Hilfszusagen des Landes, etwa die Hälfte der Gewerbesteuerausfälle 

in diesem Jahr zu kompensieren, wird es weiterer Unterstützung des Landes bedürfen. Wir erwarten, 

dass das Land dem Beispiel anderer Bundesländer folgt und sich am Ausgleich dieser Defizite beteiligt. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Carsten Schreiber 

Stv. Geschäftsführer  

 



 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

Ministerium für Inneres, ländliche  
Räume und Integration des  
Landes Schleswig-Holstein 
Herrn Minister Hans-Joachim Grote 
Düsternbrooker Weg 92 
24105 Kiel 

 

Nachrichtlich:  

Staatskanzlei des Landes 

Schleswig-Holstein 

Herrn Staatssekretär Dirk Schrödter 

Düsternbrooker Weg 104 

24105 Kiel 

 

 

Kiel, den 10.03.2019 

 

 

Stellungnahme zum Entwurf eines Gesetzes zur bedarfsgerechten Weiterentwicklung des 
kommunalen Finanzausgleichs   

 

 

Sehr geehrter Herr Minister, 

sehr geehrte Frau Staatssekretärin, 

sehr geehrte Damen und Herren, 

für die Möglichkeit, zum Entwurf eines Gesetzes zur bedarfsgerechten Weiterentwicklung des kom-

munalen Finanzausgleichs Stellung zu nehmen, danken wir Ihnen recht herzlich. 

Der Gesetzentwurf verfolgt erkennbar das Ziel, einen sachgerechten Kompromiss zwischen allen 

Kommunalgruppen zu erzielen und Verwerfungswirkungen gegenüber dem Status quo möglichst ge-

ring zu halten. Dieses Vorgehen findet die Unterstützung des Schleswig-Holsteinischen Landkreista-

ges, auch wenn eine weitere Abmilderung der vom Gutachten empfohlenen Defizite (im Vergleich zum 

Status quo) bei den zentralen Orten, vor allem den kreisfreien Städten, nur zu Lasten der Gruppe der 

Kreise denkbar wäre, die von einem neuen FAG im Sinne der Gutachter erheblich profitiert hätten. 

Trotz dieses Hintergrundes war es immer auch unsere Zielsetzung, einen Kompromiss zwischen den 

Kommunalgruppen zu erzielen. Der Schleswig-Holsteinische Landkreistag hat sich wie auch der Ge-

meindetag in den Verhandlungen im Herbst letzten Jahres erheblich auf die kreisfreien Städte und die 

zentralen Orte zubewegt. Dabei haben wir uns immer von der durch unsere Mitgliederversammlung 

einstimmig formulierte Prämisse, die für uns auch Maßstab der Bewertung des vorliegenden Gesetz-

entwurfes ist, leiten lassen, nämlich, dass die Gutachtenergebnisse nicht in ihr Gegenteil verkehrt 
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werden dürfen. Am Ende müssen die Kreise und die kreisangehörigen Gemeinden nach einer be-

darfsgerechten Weiterentwicklung des kommunalen Finanzausgleichs fiskalisch besser gestellt sein 

als dies nach dem geltenden Recht der Fall ist. 

Unter diesem Blickwinkel enthält der Gesetzentwurf aus Sicht der Kreise „Licht und Schatten“. Wir 

haben ihn im Vorstand, in der Runde der Landrätin und Landräte, im Finanzausschuss sowie mit den 

Fachleuten aus den Kreisverwaltungen intensiv ausgewertet und erörtert. 

Positiv hervorzuheben sind 

 die Berücksichtigung der Fläche als bedarfsauslösender Faktor bei den Kreisaufgaben,  

 eine weitgehende Kompensation der Defizite im Bereich der Sozialhilfe durch eine be-

darfsgerechte Zuordnung von 25 Mio. Euro zusätzlichen Mitteln im FAG zur Kreisschlüssel-

masse,  

 die Ausbringung eines neuen (nach bedarfsinduzierten Einwohnerzahlen verteilten) Vor-

wegabzugs für Infrastruktur, der den Wegfall der bisherigen § 15 FAG-Mittel zwar nicht 

vollständig kompensiert, aber in der Zusammenschau mit anderen Elementen wie dem Flä-

chenfaktor zumindest erträglich ausgestaltet und 

 insbesondere die Umrechnung aller Zuführungen auf Basis des Finanzausgleichsjahres 

2019 in eine erhöhte Verbundquote und die dadurch bedingten Dynamisierungseffekte. 

Negativ bleibt vor allem die erhebliche Abweichung von den Empfehlungen der Gutachter zu 

Lasten der Kreise. Dies führt dazu, dass die Kreise sowohl im Vergleich mit dem Land als auch im 

Vergleich mit den anderen Kommunalgruppen die für ihre Aufgaben am schlechtesten finanzierte 

Ebene sind – und dies vor dem Hintergrund immer neuer Herausforderungen für die Kreise. Neben 

dem ÖPNV ist hier exemplarisch aktuell an die Aufgaben der Kreisgesundheitsämter zu denken. 

Trotz aller Kritik im Detail hoffen wir – einerseits weil wir einen Kompromiss zwischen allen Kommu-

nalgruppen für wichtig erachten, andererseits weil es schnell eines rechtssicheren Kommunalen Fi-

nanzausgleichs bedarf –, dass es nicht noch zu erheblichen Veränderungen oder Verzögerungen im 

Verfahren kommt. Ergebniswirksame Veränderungen am vorliegenden Gesetzentwurf zu Lasten 

der Kreise würden zwangsläufig eine Neubewertung durch unsere Gremien erforderlich machen und 

vor allem die Aspekte in den Fokus rücken, bei denen die Abweichung vom Gutachten im Wider-

spruch zu Aussagen des Landesverfassungsgerichts steht. 

Ich hoffe, dass wir mit der anliegenden Stellungnahme das weitere Verfahren konstruktiv begleiten 

können. Wir werden im Interesse der kommunalen Sache in weiteren Gesprächen an unserer bisher 

gezeigten Kompromisshaltung festhalten. 

Für ein Abstimmungsgespräch zu den Inhalten der Stellungnahme stehen der Geschäftsführer 

Dr. Sönke E. Schulz und die Mitarbeiter der Geschäftsstelle gerne zur Verfügung. 

 

Mit freundlichem Gruß 

 

 

Reinhard Sager 

Vorsitzender  
des Schleswig-Holsteinischen Landkreistages 
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Der Schleswig-Holsteinische Landkreistag äußert sich zu dem vorgelegten Gesetzentwurf wie folgt: 

 

Art. 1 – Gesetz über den kommunalen Finanzausgleich in 

Schleswig-Holstein (Finanzausgleichsgesetz – FAG) 

 

A. Ausgangslage 

Im Zentrum des vom Kabinett am 11.02.2020 beschlossenen Gesetzentwurfes steht der künftige  

Finanzausgleich zwischen dem Land Schleswig-Holstein sowie den Gemeinden und Gemeindever-

bänden (Art. 1). Ausgangspunkt dafür ist das Urteil des Schleswig-Holsteinischen Landesverfas-

sungsgerichts aus dem Januar 2017, mit dem die FAG-Reform 2015 in wichtigen Teilen für verfas-

sungswidrig erklärt und der Landesgesetzgeber aufgefordert wurde, zum Finanzausgleichsjahr 2021 

eine verfassungskonforme Regelung zu verabschieden. Der vertikale Finanzausgleich – also die Fi-

nanzausstattung der Kommunen durch das Land – war nicht Gegenstand der FAG-Reform 2015. Das 

Landesverfassungsgericht hat darin einen Verstoß gegen das Gebot der Verteilungssymmetrie gese-

hen:  

„Art. 57 Abs. 1 der Landesverfassung normiert in vertikaler Hinsicht einen dynamischen, an 

die Höhe der allgemeinen Finanzausstattung des Landes gekoppelten kommunalen Anspruch 

auf gerechte und gleichmäßige Verteilung der im Land insgesamt zur Verfügung stehenden 

Mittel auf die kommunale Ebene einerseits und die Landesebene andererseits“ (LVerfG 4/15, 

Leitsatz 2).  

Dies wiederum setzt einen substanziellen und bedarfsorientierten Ebenenvergleich im Hinblick auf die 

Bildung der vertikalen Finanzausgleichsmasse voraus (vgl. LVerfG 4/15, Leitsatz 3c). 

In Ziff. 2 der Allgemeinen Begründung zum Gesetzentwurf (S. 51 ff.) wird zutreffend ausgeführt, dass 

sich die Vertreterinnen und Vertreter des Landes und der Kommunalen Landesverbände darin einig 

waren, die Weiterentwicklung des kommunalen Finanzausgleichs den Vorgaben des Landesverfas-

sungsgerichts entsprechend gutachterlich untersuchen zu lassen. Als Ergebnis eines EU-weiten Ver-

gabeverfahrens bestand ebenfalls Einigkeit darin, das Finanzwissenschaftliche Forschungsinstitut an 

der Universität zu Köln (FiFo Köln) mit dem Unterauftragnehmer Planungsbüro Gertz Gutsche  

Rümenapp Stadtentwicklung und Mobilität GbR aus Hamburg mit der Gutachtenerstellung zu beauf-

tragen. Das Gutachten, das dem Gesetzentwurf als Anlage 4 beiliegt und auf das in der Allgemeinen 

Begründung (Ziff. 4, S. 54-104) umfassend abgestellt wird, bildet somit unstrittig – und auch aus 

Sicht der Landesregierung – die Grundlage für die bedarfsorientierte Weiterentwicklung des 

kommunalen Finanzausgleichs. Dies bedeutet für uns, dass Abweichungen von den Empfehlungen 

der Gutachter nur in moderatem Umfang erfolgen können und immer einer besonderen sachlichen 

Rechtfertigungspflicht unterliegen. Es ist davon auszugehen, dass bei einer evtl. erfolgenden verfas-

sungsgerichtlichen Überprüfung ein Hauptaugenmerk darauf liegt, ob sich der Landesgesetzgeber 

systemgerecht in dem von ihm selbst gewählten methodischen Rahmen bewegt. Für den Schleswig-

Holsteinischen Landkreistag kommt der Zielsetzung, ein rechtssicheres Reformgesetz vorzulegen, 

erhebliche Bedeutung zu. 

Vor dem Hintergrund der Vorgaben des Landesverfassungsgerichts und des Gutachtens, mit dem die 

bedarfsgerechte Weiterentwicklung des kommunalen Finanzausgleichs diesen Vorgaben entspre-

chend rechtssicher umgesetzt werden soll, beurteilen wir den vorgelegten Gesetzentwurf wie folgt: 
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B. Vertikaler Finanzausgleich 

– Dotation der Finanzausgleichsmasse 

1. Symmetriekoeffizient als Ausdruck einer gerechten Finanzverteilung 

Im Vorblatt zum Gesetzentwurf wird die These aufgestellt, dass die vom Landesverfassungs-

gericht geforderte gerechte und gleichmäßige Verteilung der im Land insgesamt zur Verfü-

gung stehenden Mittel auf die kommunale Ebene einerseits und die Landesebene anderer-

seits gegeben sei. Gleichwohl stocke das Land die Finanzausgleichsmasse über jährlich fest-

geschriebene Erhöhungen des Verbundsatzes auf (vgl. Buchst. B, S. 7). In der Allgemeinen 

Begründung zum Gesetzentwurf wird offensichtlich der Versuch unternommen, diese These 

durch Hilfsrechnungen zu stützen, die weder durch das Gutachten gestützt werden noch 

in den Gesprächen des Landes mit den Kommunalen Landesverbänden im vergange-

nen Jahr eine Rolle gespielt haben (Ziff. 6.3 der Allgemeinen Begründung, S. 111 ff.). An-

ders als die gutachterlichen Berechnungen werden die Grundlagen dieser Hilfsrechnungen 

nicht näher belegt, eine transparente und nachvollziehbare Herleitung erfolgt nicht. Diese 

Hilfsrechnungen sind jedenfalls nicht geeignet, entgegen den gutachterlichen Aussagen eine 

bereits bestehende symmetrische Mittelverteilung den Vorgaben des Landesverfassungsge-

richts folgend darzulegen. 

Erwartet wird, dass im Gesetzeswortlaut selbst ein Symmetriekoeffizient von 1,0 mittel-

fristig als Zielgröße festgelegt wird. Basis dafür ist – schon aus Gründen der Systemgerech-

tigkeit – allein die Berechnungsmethode der Gutachter. Dies hatte das Land in Verhandlungen 

mit den Kommunalen Landesverbänden bereits zugesagt („Im Hinblick auf das FiFo-

Gutachten sind sich Land und Kommunen einig, in einem Zeitraum von acht Jahren einen 

Symmetriekoeffizienten von 1 zu erreichen.“). Das vorliegende Gutachten weist jedenfalls un-

strittig eine Asymmetrie zu Lasten der kommunalen Ebene aus und fordert – auf der Basis 

des Jahres 2018 – eine signifikante Anhebung des Verbundsatzes auf 19,05 Prozent
1
. Diese 

Perspektive muss unmittelbar gesetzlich verankert werden. Demgegenüber kommt der Ge-

setzentwurf lediglich zu einem Verbundsatz von 18,22 Prozent ab dem Jahr 2024.  

Im Übrigen überzeugt der Hinweis nicht, dass eine perfekte Verteilungssymmetrie auch bei 

Werten angenommen werden kann, die 5 Prozent oberhalb oder 5 Prozent unterhalb des 

ausgewiesenen Zielwertes liegen (Symmetriekorridor 0,95 bis 1,05). Ein solcher Symmetrie-

korridor mag relevant sein für die Frage, ob im Rahmen einer späteren Überprüfung seitens 

des Gesetzgebers Handlungsbedarf für eine Nachsteuerung gesehen wird. Eine Neuausrich-

tung der Finanzbeziehungen zwischen Land und Kommunen, wie sie letztlich mit dem Gesetz 

zur bedarfsorientierten Weiterentwicklung des kommunalen Finanzausgleichs erfolgen soll, 

muss aus rechtlichen und aus systematischen Gründen als Startpunkt, zumindest aber per-

spektivisch einen Symmetriekoeffizienten von 1,0 in den Blick nehmen. Dieses ist – wie die 

Gutachter belegt haben – rechnerisch über eine Anpassung des Verbundsatzes zielgenau 

möglich. 

                                                      
1
  So der Zielverbundsatz nach erfolgter Bereinigung um die Folgen der Kita-Finanzierungsreform. 
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2. Keine symmetrische Betrachtung der Finanzsituation von Land und 

Kommunen  

Das Landesverfassungsgericht hat ausdrücklich Vorgaben für das Gesetzgebungsverfahren 

formuliert, das eine erforderliche Sachverhaltsermittlung voraussetzt (LVerfG 4/15, Rn. 95 ff.). 

Konkret heißt es: 

„Aus dem Symmetriegebot folgt, dass sich der Gesetzgeber im Zuge der Normierung 

des kommunalen Finanzausgleichs die Finanzausstattung sowohl der Landesebene 

als auch der kommunalen Ebene vor Augen hält und diese mit dem Ziel einer vertei-

lungsgerechten Abwägungsentscheidung einander gegenüber stellt. Gefordert ist da-

mit ein substantieller Ebenenvergleich. Ein solcher Ebenenvergleich erfordert zumin-

dest, dass 

 die Finanzkraft von Kommunen und Land, 

 der Finanzbedarf von Kommunen und Land und 

 die sich aus der gegebenenfalls bestehenden Differenz ergebende Fi-

nanzentwicklung der kommunalen Ebene und der Landesebene 

für alle an dem Finanzverbund Beteiligten nachvollziehbar unter Beachtung der 

Gleichrangigkeit der Aufgaben von Land und Kommunen fachkundig analysiert, be-

wertet, gewichtet und zueinander in Beziehung gesetzt werden.“ (LVerfG 4/15, 

Rn. 99). 

Ob der Gesetzentwurf diesen Vorgaben entspricht, ist nach unserer Auffassung zumindest 

zweifelhaft. In Ziff. 6.1 der Allgemeinen Begründung wird ausführlich die Finanzsituation der 

Kommunen in Schleswig-Holstein dargestellt. Diese Ausführungen entstammen dem regel-

mäßig aktualisierten und veröffentlichten Bericht des Innenministeriums über die Finanzsi-

tuation der Kommunen. Dabei ist zu berücksichtigen, dass sich der Bericht neben statisti-

schen Angaben im Wesentlichen auf die Erkenntnisse stützt, die das Innenministerium als  

Finanzaufsicht über die seiner Aufsicht unterliegenden Kommunen gewinnt. Ein vollständiges 

und umfassendes Bild über die Finanzsituation aller 1.100 Kommunen bildet der Bericht nicht 

ab. Das gilt insbesondere für die aufgelaufenen Defizite – eine entscheidende Größe zur Be-

urteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit einer Kommune. Lediglich für die der 

Finanzaufsicht des Innenministeriums unterstehenden Kommunen wird der Abbau der aufge-

laufenen Defizite herausgestellt. 

Im Übrigen lässt die Begründung zum Gesetzentwurf – wie bereits bei der FAG-Reform 2015 

(vgl. LVerfG 4/15, Rn. 137) – nähere Ausführungen zur Finanzsituation des Landes ver-

missen. Dies widerspricht den Vorgaben des Landesverfassungsgerichts. Es fehlen bei-

spielsweise – analog zu den Ausführungen für den kommunalen Bereich – Aussagen über die 

positiven Jahresabschlüsse des Landes, die der Entwicklung im kommunalen Bereich ge-

genüberzustellen wären. So konnte das Land für das Jahr 2019 einen Überschuss in Höhe 

von über 570 Mio. Euro erwirtschaften. 

In der Allgemeinen Begründung zum Gesetzentwurf werden ausschließlich aus dem kommu-

nalen Bereich einzelne Aspekte, die Einfluss auf die Finanzsituation haben, herausgestellt. So 

wird – wie bereits in der Pressemitteilung des Innenministeriums aus dem Mai 2019 – die Re-

duzierung des Gewerbesteuerumlagesatzes als kommunale, in die Zukunft wirkende Entlas-

tung dargestellt. Im Gegenzug enthält der Gesetzentwurf jedoch keinerlei Aussagen über be-

reits eingetretene oder anstehende Entlastungen des Landes wie etwa die Neuordnung der 

Bund-Länder-Finanzbeziehungen. Auch hier findet – entgegen der Vorgaben des Landesver-

fassungsgerichts – keine symmetrische Betrachtung der Finanzsituation von Land und 

Kommunen statt. 
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3. Zu den Regelungen des Gesetzentwurfs im Einzelnen 

3.1 Finanzausgleichsmasse (§ 3 FAG-GE) 

3.1.1 Beibehaltung der Verbundwirtschaft 

Für den kommunalen Finanzausgleich in Schleswig-Holstein gilt auch künftig das 

System der Verbundwirtschaft. Damit bilden Land und Kommunen auch künftig ei-

ne Schicksalsgemeinschaft hinsichtlich der Aufteilung der Steuereinnahmen. 

Die Beibehaltung dieser Systematik wird grundsätzlich begrüßt. 

3.1.2 Gewährleistung der finanziellen Mindestausstattung der Kommunen 

Allerdings wird die vom Landesverfassungsgericht nicht abschließend entschiede-

ne Frage einer finanziellen Mindestausstattung der kommunalen Ebene quasi als 

Untergrenze der kommunalen Finanzausstattung, auf die ein verfassungsrechtli-

cher Anspruch besteht und die losgelöst von der Leistungsfähigkeit des Lan-

des zu sehen ist, gesetzlich nicht geregelt. „Durch Art. 54 Abs. 1 LV wird die 

kommunale Mindestausstattung gewährleistet, mit der die Leistungsfähigkeit je-

denfalls der kommunalen Ebene als solcher garantiert ist“ (LVerfG 4/15, Rn. 126). 

3.1.3 Erhöhung des Verbundsatzes 

Das Gutachten weist auf Basis des Finanzausgleichsjahres 2018 unter Einbezie-

hung der Bereinigung um die Kita-Finanzierung die Anhebung des Verbundsatzes 

von derzeit 17,83 Prozent um 1,22 Prozentpunkte auf 19,05 Prozent aus. 

Nach dem Gesetzentwurf soll der Verbundsatz hingegen lediglich um 0,24 Pro-

zentpunkte auf 18,07 Prozent im Jahr 2021 ansteigen. In den Folgejahren ist ein 

Anstieg um jährlich jeweils zusätzlich 0,05 Prozentpunkte auf dann 18,22 Prozent 

ab dem Jahr 2024 vorgesehen. Unstrittig wird damit weder im Jahr 2021 noch 

perspektivisch im Jahr 2024 eine symmetrische Finanzverteilung zwischen 

Land und Kommunen erreicht. 

Aufgrund der Unwägbarkeiten, das Erreichen der perfekten Symmetrie exakt  

vorauszuberechnen, ist die Festlegung lediglich von ersten Schritten für einen Zeit-

raum von vier Jahren sachgerecht, auch wenn damit die Zielgröße des Symmetrie-

koeffizienten von 1,0 noch nicht erreicht wird. Dies gilt allerdings nur, wenn nach 

Ablauf dieses Zeitraums nicht nur eine Regelüberprüfung festgeschrieben wird, 

sondern darüber hinaus auch die Zielgröße und der Zielzeitpunkt im Gesetz fixiert 

werden. 

Die Berechnung des Verbundsatzes ist transparent in der Einzelbegründung zu § 3 

FAG-GE (S. 147 ff.) dargelegt worden. Der Schleswig-Holsteinische Landkreistag 

begrüßt, dass die verschiedenen Zuführungsbeträge durch eine Umrechnung auf 

Basis des Finanzausgleichsjahres 2019 in den Verbundsatz überführt werden. 

Dies entspricht dem Prinzip der Verbundwirtschaft, an dem der Entwurf der Lan-

desregierung zu Recht festhält (siehe oben 3.1.1). 

Durch die Überführung fester Zuführungsbeträge in den Verbundsatz werden sich 

künftig Dynamisierungseffekte ergeben, die es dem Land erleichtern dürften, 

perspektivisch eine symmetrische Finanzverteilung zu erreichen (Symmetriekoeffi-

zient 1,0). 
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Den positiven Zuführungsbeträgen steht eine Reduzierung des Verbundsatzes 

durch die Bereinigung um die Folgen der Reform der Kita-Finanzierung gegenüber. 

Aus kommunaler Sicht wäre hier der vom Gutachten ebenfalls für möglich erachte-

te Abzug des ursprünglich festen Finanzierungsbeitrages von 70,0 Mio. Euro vor-

zugswürdig gewesen, auch wenn sich die Anpassung des Verbundsatzes als  

systemkonform darstellt. 

Hinsichtlich der mittels der neuen Verbundsätze festgeschriebenen kommunalen 

Finanzausstattung bleibt neben der Perpetuierung der Ungleichverteilung der Mittel 

zwischen Land und kommunaler Ebene für die nächsten Jahre festzuhalten, dass 

aufgrund der gutachterlich bestätigten Unterfinanzierung von Land und Kommunen 

selbst bei einem Symmetriekoeffizienten von 1,0 noch keine bedarfsgerechte 

Kommunalfinanzierung erreicht ist, sondern lediglich die Ungleichverteilung der 

(insgesamt nicht ausreichenden) Finanzmittel beseitigt würde. 

Insofern ist offensichtlich, dass mit der für die Jahre 2021 bis 2024 im Gesetzent-

wurf festgelegten kommunalen Finanzausstattung die vom Koalitionsvertrag zu-

sätzlich benannten Zielsetzungen einer FAG-Reform erst recht nicht erreicht wer-

den. Ziel soll es sein, mit der Neuordnung des kommunalen Finanzausgleichs die 

Kommunen in die Lage zu versetzen, ihren Verpflichtungen im Schulbau sowie 

zum Ausbau kommunaler Straßen nachzukommen. Will der Landesgesetzgeber 

diese Ziele erreichen, bedarf es einer erheblichen Aufstockung der zugeführten 

Mittel bzw. die Bereitstellung von entsprechenden Landesmitteln außerhalb 

des FAG. Der im Zuge des Impuls- und des Kommunalinvestitionsprogramms II 

durch die Schulträger angemeldete und durch die GMSH bestätigte Investitionsbe-

darf von rd. 1,3 Milliarden Euro lässt sich nur durch die Fortführung oder Neukon-

zeption derartiger Förderprogramme mit erheblich mehr finanziellen Mitteln besei-

tigen.  

Beim Straßenausbau besteht die primäre Herausforderung darin, den laut Landes-

rechnungshof „unaufhaltsam ansteigenden Erhaltungsrückstau“ bei Kreisstraßen 

zu stoppen und eine Trendwende einzuleiten. Erst 2017 hat der Landesrech-

nungshof den „maroden“ Zustand der Kreisstraßen bemängelt und sich für eine 

Verdoppelung der Mittel für Kreisstraßen eingesetzt. Das Gutachten bestätigt die 

Einschätzung des Landesrechnungshofes und gelangt zu dem Ergebnis, dass in 

der Vergangenheit im Bereich der Kreisstraßen nur etwas über die Hälfte der er-

forderlichen Investitionen (58 Prozent) getätigt wurden. Eine weitere Herausforde-

rung stellen darüber hinaus die Folgen des Gesetzes zur Aufhebung der Erhe-

bungspflicht für Straßenausbaubeiträge dar. Mit der Vereinbarung aus dem Januar 

2018 haben Land und Kommunen festgestellt, dass die zusätzlichen Mittel in Höhe 

von 15 Mio. Euro, die mit dem Gesetzentwurf nun als Teil des neuen Infrastruktur-

Vorwegabzugs lediglich fortgeschrieben werden, nicht ausreichen, um den Investi-

tionsbedarf im Straßenbau zu decken. 

3.1.4 Definition der Verbundgrundlagen 

In § 3 Abs. 2 FAG-GE werden die Verbundgrundlagen definiert. Inhaltlich ent-

spricht diese Regelung der bisherigen Rechtslage. Vom Landesanteil an den Ge-

meinschaftssteuern (Nr. 1) werden in Abzug gebracht 

 die Zuweisungen des Landes nach § 31 Abs. 1, 

 die Mittel aus der Weiterleitung der Bundesentlastung für Kommunen, die über 

den Landesanteil an der Umsatzsteuer zunächst im Landeshaushalt verein-

nahmt werden, 
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 die vom Bund zur Entlastung von Ländern und Kommunen im Zusammenhang 

mit der Aufnahme, Unterbringung, Versorgung und Gesundheitsversorgung 

von Asylbewerberinnen und Asylbewerbern bereitgestellten Mittel,  

 die vom Bund zum Ausgleich für Belastungen der Länder aus dem Gesetz zur 

Weiterentwicklung der Qualität und zur Teilhabe in der Kindertagesbetreuung 

bereitgestellten Mittel,  

 die vom Bund über die Umsatzsteuer zur Verfügung gestellten Mittel laut Ent-

flechtungsgesetz vom 5. September 2006 (BGBl. I S. 2098, 2102), das zuletzt 

durch Artikel 7 des Gesetzes vom 17. Dezember 2018 (BGBl. I S. 2522) geän-

dert worden ist,  

 die vom Bund zur Verfügung gestellten Mittel für den Pakt für den Rechtsstaat 

zur Verbesserung der Personalausstattung der Justiz,  

 die vom Bund über die Umsatzsteuer zur Verfügung gestellten Mittel aus dem 

Kinderförderungsgesetz vom 10. Dezember 2008 (BGBl. I S. 2403) sowie  

 die vom Bund über die Umsatzsteuer zur Verfügung gestellten Mittel aus dem 

Gesetz zur zusätzlichen Förderung von Kindern unter drei Jahren in Tagesein-

richtungen und Kindertagespflege vom 15. Februar 2013 (BGBl. I S. 250). 

Allein aus Gründen der Übersichtlichkeit sollten im Gesetzestext die Abzugsbeträ-

ge nicht in einem Fließtext, sondern in einer Aufzählung dargestellt werden. 

3.2 Regelüberprüfung (§ 5 FAG-GE) 

Der Gesetzentwurf sieht eine Regelüberprüfung der Finanzausgleichsmasse und ihrer 

Verwendung im Jahr 2024 vor. Nicht akzeptabel ist der gewählte Referenzzeitraum 

von drei Jahren, der auch künftig bei einer fünfjährigen Regelüberprüfung gelten 

soll. Ein lediglich dreijähriger Referenzzeitraum, der Gegenstand einer Überprüfung im 

Abstand von fünf Jahren ist, führt dazu, dass nicht nur bei der „Erstüberprüfung“ einzelne 

Jahre nicht betrachtet werden, sondern regelmäßig zwei Jahre aus der Betrachtung her-

ausfallen. Dies lässt sich systematisch nicht begründen. Der Hinweis der Gesetzesbe-

gründung auf das Gutachten und darauf, „dass jede weitere Ausdehnung des Zeitraums 

in die Vergangenheit die Aktualität des Aufgabenbezugs … verschlechtern würde“, kann 

möglicherweise kürzere Evaluationsfristen begründen (gegen die aber der erhebliche 

Aufwand einer Evaluation spricht), aber nicht als Begründung für die Nichtberücksichti-

gung einzelner Jahre angeführt werden. 

So ist auch nach Inkrafttreten der FAG-Reform 2015 mit Blick auf die besonderen flücht-

lingsbedingten Lasten des Jahres 2015 eine Überprüfung der Teilschlüsselmassen initi-

iert worden. Auch künftig sind besondere Entwicklungen in einzelnen Jahren nicht auszu-

schließen, sodass es sachgerecht ist, unabhängig vom gewählten Turnus einer Überprü-

fung jedenfalls sicherzustellen, dass die Finanzdaten aller Jahre Berücksichtigung finden. 

Dies gilt vor allem für die erste Regelüberprüfung, deren Betrachtungszeitraum unter Be-

rücksichtigung des vom Gutachten gewählten Referenzzeitraums (2008 bis 2016) festzu-

legen ist.  

Die gesetzliche Festlegung der erstmaligen Regelüberprüfung auf das Jahr 2024 ent-

spricht der Verständigung zwischen Landesregierung und Kommunalen Landesverbän-

den auf eine Erreichung des Symmetriekoeffizienten von 1,0 nach einem Zeitraum 

von acht Jahren (also im Finanzausgleichsjahr 2028). Fehlt eine Festlegung dieser Ziel-

größe (s. oben A. 1.) im Gesetz, muss der gewählte Überprüfungszeitpunkt näher be-

gründet werden. 
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C. Horizontaler Finanzausgleich  

– Verteilung der Finanzausgleichsmasse 

1. Allgemeine Aussagen 

Der Gesetzentwurf entspricht in seiner Grundstruktur weitgehend der bisherigen Rechtslage. 

Von der Finanzausgleichsmasse werden zunächst Zweckzuweisungen für bestimmte Förder-

bereiche gewährt (Vorwegabzüge). Die verbleibenden Mittel werden dann in Form von 

Schlüsselzuweisungen ausgekehrt. 

2. Vorwegabzüge 

2.1 Grundsätzliche Aussagen zu den Vorwegabzügen 

Das Landesverfassungsgericht hat festgestellt, dass das System der Zweckzuweisungen 

grundsätzlich nicht zu beanstanden ist, gleichzeitig aber vorgegeben, dass es auf der Hand 

liege, 

„dass bei der Normierung derartiger Zweckzuweisungen Grenzen einzuhalten sind, da 

ansonsten die kommunale Selbstverwaltung stark eingeschränkt würde. Insoweit kann 

sich ein Übermaß an potentiell selbstverwaltungsfeindlichen Zweckzuweisungen so-

wohl aus der Summe dieser Zuweisungen im Verhältnis zu den allgemeinen, zweck-

ungebundenen Zuweisungen ergeben, als auch aus der reinen Zahl an ausdifferen-

zierten Zuweisungstatbeständen. Der Gesetzgeber muss bei beiden Zurückhaltung 

üben, um die kommunale Autonomie nicht in unverhältnismäßiger Weise einzu-

schränken“ (LVerfG 4/15, Rn. 210).  

Auf den ersten Blick sinkt gegenüber dem geltenden Recht die Summe des Betrages, der 

innerhalb des kommunalen Finanzausgleichs für Zweckzuweisungen verwendet wird.  

Bei genauerer Betrachtung wird jedoch deutlich, dass dieser Rückgang bei den Zweckzu-

weisungen wesentlich auf die Bereinigung des Finanzausgleichs um die Kita-

Finanzierung zurückzuführen ist. Künftig werden die Zuweisungen zur Förderung von  

Kindertageseinrichtungen und Tagespflegestellen, die sich im Finanzausgleichsjahr 2019 

auf 100 Mio. Euro beliefen, außerhalb des kommunalen Finanzausgleichs bereitgestellt.  

Bei Ausklammerung dieses Vorwegabzuges steigt der für Zweckzuweisungen bereit-

gestellte Betrag um rd. 36 Mio. Euro oder rd. 19 Prozent auf rd. 221,4 Mio. Euro. Damit 

würden auf der Grundlage der Simulationsrechnung 2021 die Zweckzuweisungen bereits 

rd. 12 Prozent der Finanzausgleichsmasse betragen und dies, obwohl das Landesverfas-

sungsgericht sich schon kritisch zu einer Quote von „über 10 Prozent“ geäußert hat: 

„Jedenfalls potentiell problematisch erscheint (…) der Umstand der betragsmäßi-

gen Festschreibung der Zweckzuweisungen im Gegensatz zur prozentualen Fest-

legung der Finanzausgleichsmasse im Übrigen. Bei etwaig einbrechenden Steuer-

einnahmen auf Landesebene stiege entsprechend der Anteil der Zweckzuweisun-

gen auf (gegebenenfalls erheblich) über 10 % an. Im Einzelfall könnte hierdurch in 

dann verfassungsrechtlich relevanter Weise bewirkt werden, dass die nach Abzug 

der Zweckzuweisungen verbleibende Finanzausgleichsmasse nicht mehr zur Erfül-

lung originär kommunaler Aufgaben hinreichen könnte“ (LVerfG 4/15, Rn. 211). 

Vor diesem Hintergrund sind vor allem diejenigen Vorwegabzüge zu hinterfragen, die nur ei-

nen sehr kleinen Teil der Kommunen begünstigen (Theater und Orchester, Frauenhäuser, 

Schwimmbäder). 
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2.2 Zu den einzelnen Vorwegabzügen 

2.2.1 Verlagerung des Vorwegabzuges „Zuweisungen für Straßenbau und  

weitere Infrastrukturlasten“ (§ 4 Abs. 2 Nr. 5 i.V.m. § 15 FAG g. F.)  

in die Schlüsselmasse 

Das Landesverfassungsgericht hat in seinem Urteil vom Januar 2017 eine Präfe-

renz für die Berücksichtigung von Flächenlasten im Rahmen der Kreisschlüssel-

zuweisungen geäußert (vgl. nachfolgende Ausführungen unter Ziff. 3.2.1). Nach 

dem geltenden Finanzausgleichsgesetz erhalten Gemeinden und Gemeindever-

bände Zuweisungen für Straßenbau und weitere Infrastrukturlasten in Höhe von 

insgesamt 35,5 Mio. Euro. Die Mittel werden im Wesentlichen pauschal den Trä-

gern der Straßenbaulast als wichtiger Finanzierungsbeitrag für die Unterhaltung 

des Straßennetzes zur Verfügung gestellt. Die Kreise erhalten von dem Gesamtbe-

trag einen Anteil in Höhe von rd. 30,4 Mio. Euro oder rd. 85 Prozent
2
. Damit wird 

dem Umstand Rechnung getragen, dass gerade die Kreise ein beachtliches Kreis-

straßennetz zu unterhalten haben. Dennoch ist der Vorwegabzug schon in dieser 

Höhe bei weitem nicht ausreichend, um den Aufgaben der Kreise als Träger der 

Baulast für Kreisstraßen nachzukommen. So weist das Gutachten darauf hin, dass 

die Unterfinanzierung im Bereich der Kreisstraßen mit 42 Prozent deutlich hö-

her liegt als bei Straßen in anderer Baulastträgerschaft. Diese Aussagen des 

Gutachtens gilt es bei Veränderungen des bisherigen Vorwegabzugs des § 15 

FAG zu berücksichtigen. 

Der Gesetzentwurf sieht vor, den Vorwegabzug zu streichen mit der Folge, dass 

die Mittel allen Teilschlüsselmassen entsprechend ihres jeweiligen Anteils zuflie-

ßen. Damit wird eine nicht sachgerechte Umschichtung der Mittel von den 

Kreisen zu den übrigen Kommunen bewirkt. Der Anteil der Kreise an den Mitteln 

wird – und dies bei gutachterlich festgestellter Nichtauskömmlichkeit des Vorweg-

abzugs für die Aufgabenwahrnehmung – im Ergebnis halbiert. Anhand der Mittel-

verteilung wird deutlich, dass der Vorwegabzug einen wichtigen Finanzierungsbei-

trag für die Kreisaufgaben darstellt, sodass eigentlich eine Verlagerung der Mittel 

dieses Vorwegabzuges in die Kreisschlüsselmasse sachgerecht wäre. 

Zwar wird im finanzwissenschaftlichen Gutachten ebenfalls eine Verlagerung des 

Vorwegabzuges in die Schlüsselmasse insgesamt vorgeschlagen. Dabei ist jedoch 

zu berücksichtigen, dass dieser Vorschlag im Gutachten in eine komplexe Be-

darfsermittlung mit einer Vielzahl von Bedarfsfaktoren eingebettet und nicht als 

singuläre Maßnahme empfohlen wurde. 

2.2.2  Sonderbedarfszuweisungen (§ 4 Abs. 2 Nr. 3 i.V.m. § 18 FAG-GE) 

Ab dem Jahr 2012 sind insgesamt sechzehn defizitäre Kommunen durch die Be-

reitstellung von Konsolidierungshilfen besonders unterstützt worden. Dabei war die 

Gruppe der kreisangehörigen Gemeinden unterrepräsentiert. Allein vor diesem 

Hintergrund ist seinerzeit den kreisangehörigen Gemeinden ein Vorrang bei der 

Gewährung der Sonderbedarfszuweisungen eingeräumt worden. Im Hinblick auf 

die Neuausrichtung der Konsolidierungshilfen zum Jahr 2019, nach der aus-

schließlich die Gruppe der kreisfreien Städte zuweisungsberechtigt ist, ist diese 

Einschränkung nicht mehr sachgerecht. Im Jahresgespräch zu den Fehlbetrags-

zuweisungen am 27.01.2020 ist seitens des Innenministeriums eine Streichung 

dieser Einschränkung in Aussicht gestellt worden. Im vorgelegten Gesetzentwurf 

                                                      
2
  Vgl. Simulationsrechnung, Anlage 6a zum Gesetzentwurf, Spalte 6. 
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ist diese Streichung jedoch noch nicht umgesetzt worden (vgl. § 18 Abs. 2 Satz 2 

FAG-GE). 

2.2.3 Dynamisierung bestehender Vorwegabzüge  

Aufgrund eines hohen Finanzierungsbedarfes sollen die Zuweisungen zur Förde-

rung von Frauenhäusern und Frauenberatungsstellen (§ 4 Abs. 2 Nr. 7 i.V.m. § 22 

FAG-GE) zum Jahr 2021 um rd. 1,1 Mio. Euro oder rd. 18 Prozent angehoben 

werden. Zudem wird die bisherige Zuführung eines Landesanteils in Höhe von 

0,8 Mio. Euro ersatzlos gestrichen (vgl. § 3 Abs. 1 FAG g. F.). In den Folgejahren 

sollen dann sowohl dieser Vorwegabzug als auch die Zuweisungen für Theater 

und Orchester (§ 4 Abs. 2 Nr. 5 i.V.m. § 20 FAG-GE) sowie die Zuweisungen zur 

Förderung des Büchereiwesens (§ 4 Abs. 2 Nr. 6 i.V.m. § 21 FAG-GE) um jährlich 

2,5 Prozent ansteigen. Eine Dynamisierung der Vorwegabzüge ohne Bereitstellung 

zusätzlicher Landesmittel geht zu Lasten der Schlüsselzuweisungen und wird 

somit allein zu Lasten der allgemeinen kommunalen Deckungsmittel finanziert.  

Dass allein der Hinweis, dass nach Angaben der drei öffentlichen Theater Kiel, 

Lübeck und Landestheater und deren jeweiligen Träger die bisher festgelegte 

Steigerung von 1,5 Prozent nicht mehr auskömmlich sei, zu einer gesetzlichen, 

zeitlich unbegrenzten Erhöhung der Dynamisierungsrate führen soll, überrascht 

(vgl. Einzelbegründung zu § 4 FAG-GE, S. 158). 

Bereits die Ausbringung fester, nicht dynamisierter Zuweisungsbeträge hat das 

Landesverfassungsgericht kritisch beurteilt: 

„Jedenfalls potentiell problematisch erscheint (…) der Umstand der betrags-

mäßigen Festschreibung der Zweckzuweisungen im Gegensatz zur prozentu-

alen Festlegung der Finanzausgleichsmasse im Übrigen. Bei etwaig einbre-

chenden Steuereinnahmen auf Landesebene stiege entsprechend der Anteil 

der Zweckzuweisungen auf (gegebenenfalls erheblich) über 10 % an. Im Ein-

zelfall könnte hierdurch in dann verfassungsrechtlich relevanter Weise bewirkt 

werden, dass die nach Abzug der Zweckzuweisungen verbleibende Finanz-

ausgleichsmasse nicht mehr zur Erfüllung originär kommunaler Aufgaben hin-

reichen könnte“ (LVerfG 4/15, Rn. 211).  

Dieser Einwand gilt erst recht bei festen, gesetzlich verankerten Dynamisierungs-

beträgen. Sofern die Finanzausgleichsmasse um weniger als 2,5 Prozent ansteigt 

oder gar rückläufig ist, würde die Dynamisierung überproportional zu Lasten der 

Schlüsselzuweisungen und damit der allgemeinen Deckungsmittel gehen. Mit 

dieser Begründung sind in der Vergangenheit ähnlich hohe Dynamisierungsraten 

wieder zurückgeführt worden. 

Gegen die Erhöhung der Dynamisierungsraten bestehen im Lichte der Aus-

führungen des Landesverfassungsgerichts erhebliche rechtliche Bedenken. 

Vorgeschlagen wird, aus Gründen der Rechtssicherheit zumindest auf die Dynami-

sierungsraten zu verzichten. Andernfalls würde ein signifikanter Teil der Aufsto-

ckung der Finanzausgleichsmasse durch das Land in Höhe von 5 Mio. Euro p.a. 

bereits durch die Dynamisierung von Zweckzuweisungen gebunden. 

Insbesondere die Träger der zuweisungsberechtigten Theater berufen sich bei der 

Dynamisierung regelmäßig darauf, dass sie personalintensive Einrichtungen zu un-

terhalten haben. Diese müssen aber nicht zwangsläufig durch eine kontinuierliche, 

unbefristete Steigerung der Zuschüsse zu Lasten der Schlüsselzuweisungen  

finanziert werden. So gibt das Innenministerium in seinem jährlichen Haushalts-

erlass als Planungsgrundlage für die kommunalen Haushalte die Personal-
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kostensteigerung regelmäßig nur mit bis zu 1,5 Prozent an. Höhere Personal-

kosten sind dann an anderer Stelle – beispielsweise im Bereich der Aufwendungen 

– einzusparen. Auch der Landesrechnungshof hat bei einer Querschnittsprüfung 

der kreisfreien Städte nennenswertes Einsparpotential gerade im Kulturbereich 

identifiziert. 

2.2.4 Neuer Vorwegabzug „Zuweisungen für kommunale Schwimmsportstät-

ten“ (§ 4 Abs. 2 Nr. 8 i.V.m. § 23 FAG-GE) 

Der Gesetzentwurf sieht einen neuen Vorwegabzug „Zuweisungen für kommunale 

Schwimmsportstätten“ vor, der jährlich mit 7,5 Mio. Euro dotiert werden soll. Da für 

diesen Zweck keine Landesmittel bereitgestellt werden, erfolgt die Finanzierung 

zu Lasten der Schlüsselzuweisungen. Damit wird die landespolitische Zielset-

zung, dass jedes Kind in Schleswig-Holstein schwimmen lernen soll, letztlich aus-

schließlich durch die Kommunen finanziert. Schon vor diesem Hintergrund wird 

der Vorwegabzug abgelehnt. Vorgeschlagen wird, für die landespolitische Zielset-

zung im Landeshaushalt Mittel bereitzustellen (und zum Beispiel außerhalb des 

FAG als finanzielle Unterlegung eines Sportfördergesetzes auszukehren) und die 

Finanzierung nicht zu Lasten der allgemeinen kommunalen Deckungsmittel vorzu-

nehmen. 

Unabhängig davon überzeugt die nach dem Gesetzentwurf vorgesehene Vertei-

lung der Mittel inhaltlich nicht: Nach § 23 Abs. 2 FAG-GE sollen die genutzten Zeit-

stunden durch Schulen, gemeinnützige Vereine und Verbände das Verteilungskri-

terium sein. Das könnte im Ergebnis bedeuten, dass eine Gemeinde, in der ledig-

lich Schwimmunterricht an einem Badesee angeboten wird, einen höheren Be-

triebskostenzuschuss erhält als eine Gemeinde, die ein Hallenbad betreibt. 

Der Vollständigkeit halber wird darauf hingewiesen, dass die Übersicht über die 

potentiellen Empfänger nicht vollständig zu sein scheint. Die in Richtlinien zu re-

gelnden Vorgaben für die statistischen Meldungen müssten jedenfalls allen poten-

tiellen Empfängern einen Zugang zu den Mitteln ermöglichen. Hier wird der admi-

nistrative Aufwand sowohl auf Landesseite als auch auf kommunaler Seite deut-

lich, der zwangsläufig mit der Zweckzuweisung verbunden sein wird. 

2.2.5 Neuer Vorwegabzug „Finanzmittel für Infrastrukturmaßnahmen“  

(§ 4 Abs. 2 Nr. 4 i.V.m. § 19 Abs. 10 FAG-GE) 

Künftig werden über einen neuen Vorwegabzug Finanzmittel für Infrastrukturmaß-

nahmen bereitgestellt. Dieser Vorwegabzug ersetzt und ergänzt die bisherige zwei-

te Fördersäule im Kommunalen Investitionsfonds. Diese zweite Fördersäule im 

Kommunalen Investitionsfonds wird bislang außerhalb der Finanzausgleichssys-

tematik bereitgestellt (§ 22 Abs. 11-13 FAG g. F.).  

Rechtssystematisch werden die Regelungen über den Kommunalen Investitions-

fonds aus dem bisherigen neunten Teil des Gesetzes (Leistungen außerhalb der 

Verbundwirtschaft) in den siebten Teil des Gesetzes (Zweckzuweisungen und 

kommunaler Investitionsfonds) überführt.  

Die Finanzierung des neuen Vorwegabzuges in Höhe von 59 Mio. Euro jährlich er-

folgt durch  

 einen Anteil aus der sogenannten Ländermilliarde (29 Mio. Euro), 

 die Bereitstellung der bislang befristeten Landesmittel (15 Mio. Euro), 

 eine Reduzierung der Schlüsselzuweisungen (15 Mio. Euro). 
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Damit ist dieser Vorwegabzug nicht nur eine Umwidmung der bisherigen zweiten 

Fördersäule im Kommunalen Investitionsfonds, sondern ein neu konzipierter  

Infrastrukturansatz zur Finanzierung entsprechender Aufgaben. Die Vertei-

lung der Mittel nach den bedarfsinduzierten Einwohnerzahlen ist insofern sachge-

recht.  

Aus Kreissicht kompensiert der neue Vorwegabzug jedoch den Wegfall der bislang 

über einen Vorwegabzug bereitgestellten Mittel für Straßenbau und Infrastruktur-

lasten nicht vollständig (§ 15 FAG g. F., vgl. Ausführungen unter Ziff. 2.2.1). 

2.2.6 „Zuweisungen für den IT-Verbund Schleswig-Holstein“ (§ 4 Abs. 2 Nr. 9 

i.V.m. § 24 FAG-GE) und „Zuweisungen für die Verwaltungsakademie 

Bordesholm“ (§ 4 Abs. 2 Nr. 10 i.V.m. § 25 FAG-GE) 

Der IT-Verbund Schleswig-Holstein (ITVSH) ist u. a. Rechtsnachfolger des Kom-

munalen Forums für Informationstechnik e.V. (KomFIT). Die Finanzierung dieser 

Einrichtung erfolgte bislang durch eine Entnahme aus dem Vermögen des Kom-

munalen Investitionsfonds in Höhe von 1,0 Mio. Euro jährlich (vgl. § 22 Abs. 3 FAG 

g. F.). Künftig soll über einen Vorwegabzug in Höhe von 1,5 Mio. Euro die Finan-

zierung sichergestellt werden. Im Gegenzug entfällt die Entnahme aus dem Kom-

munalen Investitionsfonds. 

Der bis 2020 befristete Vorwegabzug „Zuweisungen für die Verwaltungsakademie 

Bordesholm“ soll um 0,1 Mio. Euro auf 1,0 Mio. Euro aufgestockt und zeitlich unbe-

fristet fortgeführt werden. Damit soll eine kontinuierliche und ausreichende Finan-

zierung dieser für die Aus- und Fortbildung wichtigen Einrichtung sichergestellt 

werden, um künftig einen Sanierungsstau zu verhindern. 

Gegen diese Vorwegabzüge bestehen keine grundsätzlichen Bedenken. 

3. Schlüsselzuweisungen 

3.1 Beibehaltung von drei Teilschlüsselmassen 

Die bisherige Ermittlung der Mittelverteilung auf die drei Teilschlüsselmassen hat das Lan-

desverfassungsgericht ebenfalls für verfassungswidrig erklärt (LVerfG 4/15, Leitsatz 7c). 

Das Landesverfassungsgericht führt dazu aus:  

„Entsprechend der Maßgaben zum vertikalen Finanzausgleich gilt auch für die Ausge-

staltung des horizontalen Finanzausgleichs das Gebot der Aufgabengerechtigkeit. (…) 

Dieser ist im Grundsatz ebenfalls aufgabenorientiert auszugestalten. Dies betrifft zu-

nächst vorrangig die Aufteilung der Finanzausgleichsmasse insgesamt auf die ver-

schiedenen Teilschlüsselmassen.“ 

Weiter stellt das Landesverfassungsgericht klar, dass der Gesetzgeber sicherzustellen hat, 

dass  

„nicht adäquat erfasste Bedarfe berücksichtigt und gewichtet werden. Gefordert ist 

damit eine aufgabenorientierte Betrachtung auch bei der Bildung der Teilschlüssel-

massen. Nicht zuletzt um überhaupt eine verfassungsgerichtliche Kontrolle der Ent-

scheidungsfindung zu ermöglichen, müssen die gesetzgeberischen Erwägungen Ein-

gang in die Gesetzesmaterialien finden.“ (LVerfG 4/15, Rn. 122)  

Das Gutachten schlägt dazu als Ergebnis einer komplexen Bedarfsberechnung unter Einbe-

ziehung zahlreicher Bedarfsfaktoren vor, künftig nur noch zwei Teilschlüsselmassen vor-

zusehen. Die beiden Teilschlüsselmassen – eine für Kreisaufgaben (53,24 Prozent), eine 
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für Gemeindeaufgaben unter Einbeziehung zentralörtlicher Bedarfsfaktoren (46,76 Prozent) 

– werden rechnerisch hergeleitet. Die Gemeindeschlüsselzuweisungen würden sich nach 

dem Vorschlag der Gutachter auf eine Schlüsselzuweisung auf Grundlage einer Basis-

Bedarfsmesszahl und einer gesonderten Zentralitäts-Bedarfsmesszahl stützen (vgl. Ziff. 6.6 

der Allgemeinen Begründung, S. 123 f.). Die Gutachter bewerten das durch sie bestimm-

te Verfahren zur Berücksichtigung der Zentralität als überlegen zum bisherigen Vor-

gehen.  

Der Gesetzentwurf setzt den Vorschlag der Gutachter jedoch nicht um und sieht stattdessen 

vor, es auch künftig bei drei Teilschlüsselmassen zu belassen. Rechnerisch wird von dem im 

Gutachten ausgewiesenen Anteil für Gemeindeschlüsselzuweisungen einschließlich der 

zentralörtlichen Bedarfsfaktoren der bisherige Anteil, der für Zentralitätszuweisungen bereit-

gestellt wird, in Abzug gebracht
3
.  

Zu Recht wird in der Allgemeinen Begründung darauf hingewiesen, dass das Landesverfas-

sungsgericht die Mittelverteilung über drei Teilschlüsselmassen dem Grunde nach für ver-

fassungskonform erklärt hat. Allerdings hat das Landesverfassungsgericht die Herleitung der 

drei Teilschlüsselmassen als verfassungswidrig eingestuft, da auch für die horizontale Fi-

nanzverteilung – analog zum vertikalen Finanzausgleich – das Gebot einer bedarfsorientier-

ten Sachverhaltsermittlung gilt. Die bisherige Bestimmung der drei Teilschlüsselmassen  

„verletzen das Gebot der Aufgabengerechtigkeit, welches für die horizontalen Vertei-

lungsentscheidungen einen bedarfsorientierten und in sich schlüssigen Ansatz ver-

langt“ (LVerfG 4/15, Rn. 189). 

Diesem bedarfsorientierten Ansatz genügt das der FAG-Reform 2015 zugrunde gelegte 

Gutachten des Niedersächsischen Instituts für Wirtschaftsforschung nicht. Im Übrigen darf 

sich  

„der Gesetzgeber (…) nicht darauf beschränken, einmal festgesetzte Werte, Größen-

ordnungen und Prozentzahlen in den folgenden Finanzausgleichsgesetzen fortzu-

schreiben“ (LVerfG 4/15, Rn. 124). 

Genau ein solches Vorgehen findet sich nun im vorliegenden Gesetzentwurf hinsichtlich der 

Festlegung des prozentualen Anteils der Zuweisungen für die Schlüsselzuweisungen 

an die zentralen Orte. Der schlichte rechnerische Abzug des bislang für zentralörtliche Auf-

gaben bereitgestellten Anteils von dem Anteil, den das Gutachten für eine gemeinsame 

Teilschlüsselmasse für Gemeindeaufgaben einschließlich der zentralörtlichen Bedarfsfakto-

ren ausweist, dürfte den Vorgaben des Landesverfassungsgerichts hinsichtlich eines be-

darfsorientierten Vorgehens nicht entsprechen. Dabei ist auch zu sehen, dass nach dem 

Gesetzentwurf künftig die Betriebskosten von Schwimmbädern, die unstrittig zentralörtliche 

Einrichtungen sind, über einen Vorwegabzug durch Zweckzuweisungen gefördert werden 

sollen, ohne dass es zu einer entsprechenden Anpassung der Teilschlüsselmasse kommt. 

Zentralörtliche Bedarfe werden durch diese Konstruktion insgesamt zu einem größeren An-

teil berücksichtigt als die Bedarfe nicht-zentraler Orte und die Bedarfe der Kreise. 

Im Ergebnis dürften sowohl die Teilschlüsselmasse für zentralörtliche Aufgaben und 

– in der Folge – auch die Teilschlüsselmasse für Gemeindeaufgaben nicht den Anfor-

derungen einer substantiellen und bedarfsorientierten Sachverhaltsermittlung genü-

gen. Eine rechtssichere, den Vorgaben des Landesverfassungsgerichts entsprechende Re-

gelung bestünde in der vollständigen Umsetzung des Gutachtens mit der Folge, dass die 

Teilschlüsselmasse für Gemeindeschlüsselzuweisungen und die Teilschlüsselmasse für 

                                                      
3
  Dass dieser Umstand nicht auf den ersten Blick aus den im Gesetzentwurf enthaltenen Prozentsätzen ersicht-

lich wird, ist lediglich darauf zurückzuführen, dass die vom Gutachter ermittelte Anteile aufgrund der gezielten 
Zuführungen zu bestimmten Teilmassen (Kompensation des Sozialhilfedefizits und Integrationsmittel) rechne-
risch anzupassen waren. 
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zentralörtliche Aufgaben zu einer gemeinsamen Teilschlüsselmasse mit der rechnerisch er-

mittelten Quote von 46,76 Prozent zusammengeführt werden. 

3.2 Verlagerung des Kompensationsbetrages für die geänderte Sozialhilfe-

abrechnung in die Kreisschlüsselzuweisungen 

Durch die geänderte Abrechnung von Eingliederungs- und Sozialhilfe entsteht den Kreisen 

und kreisfreien Städten außerhalb des kommunalen Finanzausgleichs ein Defizit von rd. 29 

Mio. Euro pro Jahr. Dieses Defizit soll durch einen Zuführungsbetrag in den Finanzaus-

gleich in Höhe von 25 Mio. Euro kompensiert werden. Dieser Zuführungsbetrag wird zu-

nächst in den Verbundsatz (vgl. Einzelbegründung zu § 3, S. 149) und in einem nächsten 

Schritt dann in die Teilschlüsselmasse für Kreisaufgaben überführt (vgl. Einzelbegründung 

zu § 4, S. 156).  

Da der Kompensationsbetrag das Ziel verfolgt, das Defizit bei der Sozialhilfeabrechnung ab-

zumildern, ist allein die Überführung dieser Mittel in die Kreisschlüsselzuweisungen 

sachgerecht. Sie entspricht einem bedarfsorientierten Vorgehen, da die kreisfreien Städte 

und Kreise Träger der Aufgaben von Eingliederungs- und Sozialhilfe sind. Zu berücksichti-

gen ist, dass trotz Dynamisierungseffekt auch in Zukunft nur eine Teilkompensation bewirkt 

wird, da auch im System der Sozialhilfe mit jährlichen Steigerungsquoten der Ausgaben von 

ca. 2 Prozent zu rechnen ist. 

3.3 Verlagerung des Kompensationsbetrages für den wegfallenden Integra-

tionsfestbetrag in die Kreisschlüsselzuweisungen und die Zuweisun-

gen an die zentralen Orte  

Der Zuführungsbetrag, der seitens des Landes durch eine Anpassung der Verbundquote zur 

Kompensation des Wegfalls des Integrationsfestbetrages ins FAG überführt wird (9 Mio.  

Euro), kommt durch eine Anpassung der Quoten der Teilschlüsselmassen zu einem gerin-

gen Anteil (1,35 Mio. Euro) den Kreisen und kreisfreien Städten, im Übrigen den zentralen 

Orten zugute. Die Zuordnung eines Anteils zur Kreisschlüsselmasse entspricht der bisheri-

gen Systematik, nach der die Kreise die Möglichkeit haben, einen Anteil von 15 Prozent des 

Integrationsfestbetrags für ihre Integrationsaufgaben einzubehalten. Von dieser Möglichkeit 

haben die Kreise Gebrauch gemacht und eine Vielzahl regionaler Integrationsangebote auf-

gebaut (Sprachförderung, Beratungsangebote für geflüchtete Frauen, Maßnahmen zur In-

tegration in den Arbeitsmarkt, Gesundheitsprojekte, Integration in den Wohnungsmarkt, 

Schulsozialarbeit für Geflüchtete, Dolmetscherpool etc.). Der Bedarf an diesen regionalen 

Angeboten besteht unverändert fort. Die vom Gesetzentwurf vorgesehene differenzierte 

Zuordnung der 9 Mio. Euro ist daher sachgerecht. 

Vor dem Hintergrund der künftig gesetzlich definierten Integrationsziele und -maßnahmen ist 

nicht erkennbar, dass die Aufgaben mit einer in etwa um die Hälfte reduzierten Finanzaus-

stattung zu leisten sein werden. Darüber hinaus ist zu beachten, dass angesichts der aktuel-

len Entwicklungen an den europäischen Außengrenzen und der jüngst beschlossenen Maß-

nahmen der Bundesregierung Personen aufgenommen werden sollen, deren Aufenthalt mit 

besonders hohen Aufwendungen verbunden sein wird (unbegleitete Minderjährige, Perso-

nen mit schweren, dringend behandlungsbedürftigen Erkrankungen). 
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3.4 Beibehaltung der grundlegenden Systematik für die Berechnung der 

Schlüsselzuweisungen  

Während das Gutachten umfangreiche Bedarfsindikatoren identifiziert hat, sieht der Gesetz-

entwurf eine deutliche Reduktion dieser Bedarfsindikatoren vor: 

 Bei den Zentralitätszuweisungen ist – wie bislang – lediglich die zentralörtliche Ein-

stufung für die Gewährung von pauschalen Zuweisungen maßgeblich. So enthält 

beispielsweise 2019 die Stadt Uetersen (rd. 18.400 Ew., Steuerkraft 1.004,89 Eu-

ro/Ew, Ende 2018 keine aufgelaufenen Defizite) als Unterzentrum den gleichen Zu-

weisungsbetrag wie die Stadt Friedrichstadt (rd. 2.600 Ew., Steuerkraft 602,12 Eu-

ro/Ew, Ende 2018 rd. 3,6 Mio. Euro aufgelaufene Defizite). 

 Bei den Gemeindeschlüsselzuweisungen bleiben – nach Abzug eines Zuweisungs-

betrages für Flächenlasten – unverändert die Einwohnerinnen und Einwohner das 

zentrale Bedarfskriterium, ergänzt um einen Zuschlag für die Altersgruppe der 0- bis 

18-Jährigen. 

 Bei den Kreisschlüsselzuweisungen bleiben – nach Abzug eines Zuweisungsbetra-

ges für Flächenlasten – unverändert die Personen in Bedarfsgemeinschaften sowie 

die Einwohnerinnen und Einwohner zentrale Bedarfskriterien, ergänzt um einen Zu-

schlag für die Altersgruppe der 0- bis 18-Jährigen. 

Durch die Ausblendung der noch im Gutachten vorgesehenen differenzierten Bedarfsindika-

toren ergibt sich im Ergebnis eine abweichende Verteilung auch innerhalb der Teilschlüs-

selmassen. Damit ist der Gesetzentwurf inhaltlich deutlich näher am bestehenden Ver-

teilungsmechanismus als an den Vorschlägen der Gutachter. 

3.3.1 Bedarfstreibende Flächenlasten 

Der Gesetzentwurf sieht zutreffend die Berücksichtigung von Flächenlasten 

als bedarfstreibende Lasten vor. Das Landesverfassungsgericht hatte die vorhe-

rige gesetzgeberische Behandlung, die für die Kreisebene keine dezidierte Prüfung 

von rauminduzierten Kosten vorsah, als verfassungswidrig gerügt (LVerfG 4/15, 

Leitsatz 7d). Dabei hatte das Landesverfassungsgericht eine Präferenz für die Be-

rücksichtigung von Flächenlasten auf Kreisebene erkennen lassen:  

„In der einschlägigen landesverfassungsrechtlichen Rechtsprechung sowie in 

der veröffentlichten wissenschaftlichen Literatur wird insoweit nachvollziehbar 

davon ausgegangen, dass erhebliche Gründe für die Annahme sprechen, 

dass insbesondere Fläche ein kostenerhebliches Kriterium sein könnte, etwa 

hinsichtlich der Straßenbaulast, aber auch bezüglich zahlreicher anderer 

Kreisaufgaben (beispielsweise Naturschutz, Landwirtschaftswesen, Veteri-

närwesen, Abfallwirtschaft, Rettungswesen, ÖPNV) (LVerfG 4/15, Rn. 201).  

Das Landesverfassungsgericht hat somit bei seiner Entscheidung Flächenlasten 

auf Ebene der Kreise und kreisfreien Städte gesehen. Bis zur Vorlage des Gutach-

tens wurde diese Frage zwischen der Landesregierung und den Kommunalen 

Landesverbänden so auch im Wesentlichen für den Bereich der Kreisschlüsselzu-

weisungen diskutiert (vgl. TOP 2 des Protokolls über die Sitzung der AG FAG vom 

13.11.2017, Anlage 2 zum Gesetzentwurf). 

Vor diesem Hintergrund ist die nach dem Gesetzentwurf unterschiedliche Ge-

wichtung von Flächenlasten überraschend. Während für die Gemeindeschlüs-

selzuweisungen ein Anteil von 15 Prozent vorgesehen ist, wird für die Kreisschlüs-

selzuweisungen lediglich ein Anteil von 6 Prozent ausgewiesen. Die Werte werden 

aus dem Gutachten abgeleitet (vgl. E.4.2.3 – horizontaler Finanzausgleich, 
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S. 145 ff.). Dabei ist jedoch zu berücksichtigen, dass die von den Kreisen und 

kreisfreien Städten zu leistenden Transferleistungen (Nettozahlungen SGB XII 

15,14 Prozent, Anspruch SGB II 28,78 Prozent, Summe 43,92 Prozent, vgl. Abbil-

dung E-21, S. 147) bereits Gegenstand der Soziallastenmesszahl innerhalb der 

Kreisschlüsselzuweisungen sind und damit einen besonderen Ausgleich erfahren. 

Vor diesem Hintergrund müssen bei der Bestimmung der Höhe des Anteils für Flä-

chenlasten die dargestellten Transferleistungen eigentlich unberücksichtigt bleiben. 

Durch den gewählten Anteil von 6 Prozent bei den Kreisschlüsselzuweisungen 

verlieren im Übrigen die rauminduzierten Kosten gegenüber der geltenden 

Rechtslage an Gewicht: Durch den bestehenden Vorwegabzug „Zuweisungen für 

Straßenbau und weitere Infrastrukturlasten“ in Höhe von 35,5 Mio. Euro erhalten 

die Kreise derzeit einen Anteil von rd. 30,4 Mio. Euro. Diese Mittel werden maß-

geblich pauschaliert den Trägern der Straßenbaulast für die Unterhaltung des 

Straßennetzes zur Verfügung gestellt. Bei dem vorgesehen Anteil für Flächenlas-

ten in Höhe von 6 Prozent für die Kreisebene müssen die Kreise mit einem erheb-

lichen Realverlust gegenüber dem bestehenden Vorwegabzug rechnen. 

Dabei ist zu berücksichtigen, dass der bisherige Vorwegabzug „Zuweisungen für 

Straßenbau und weitere Infrastrukturlasten“ eine bestimmte Aufgabe – Straßenbau 

– im Blick hatte, während die Berücksichtigung eines Flächenfaktors ganz allge-

mein berücksichtigt, dass die Aufgabenwahrnehmung in vielen Bereichen in  

Flächenkreisen mit höheren Kosten verbunden ist. Die „Kreisstraßenkilometer“ 

stellen lediglich eine leicht verfügbare Größe dar, mit der dieser Zusatzaufwand bei 

allen Kreisaufgaben ermittelt werden kann. Die Einführung eines Flächenfaktors 

wird ausdrücklich begrüßt; eine Veränderung der Finanzierung des Bedarfs im 

Straßenbau ist damit keineswegs zwangsläufig verknüpft. Ein bedarfsorientierter 

Finanzausgleich muss beide Bedarfe gleichermaßen berücksichtigen und aus-

kömmlich finanzieren. 

3.3.2 Bedarfstreibende Bevölkerungsstrukturlasten 

Ein besonderer Bedarf wird ferner der Gruppe der Einwohnerinnen und Einwohner 

im Altersbereich von 0 bis 18 Jahren zugeschrieben. Auch hier wird ein unter-

schiedlich hoher Bedarf für die Gemeindeebene und die Kreisebene aus dem Gut-

achten abgeleitet. Die Ausführungen unter der vorstehenden Ziff. 3.2.1. dürften 

hier gleichermaßen gelten: Bei der Ermittlung der erhöhten Bedarfe sind für die 

Kreisebene die Transferleistungen unberücksichtigt zu lassen. 

3.3.3 Änderung bei der Berechnung der Steuerkraft  

Die derzeit geltenden fiktiven Hebesätze, die bei der Berechnung der Steuerkraft 

zur Anwendung kommen, sind nach dem Urteil des Landesverfassungsgerichts 

teilweise verfassungswidrig (LVerfG 4/15, Leitsatz 8). Das Verfassungsgericht hat 

insbesondere die Nichteinbeziehung der kreisfreien Städte in die Durchschnittsbe-

trachtung als Verstoß gegen das Gebot der Systemgerechtigkeit gewertet (LVerfG 

4/15, Rn. 224, 233 ff.). 

Der Gesetzentwurf sieht nun – wie auch das Gutachten – die Einbeziehung der 

kreisfreien Städte vor. Darüber hinaus ist positiv anzumerken, dass künftig an 

einer Koppelung der Nivellierungssätze an die durchschnittliche Entwicklung 

der Realsteuerhebesätze festgehalten wird, zumal sich die Nivellierungssätze 

ohnehin an der tatsächlichen Steuerentwicklung orientieren sollen. Die Normierung 

diskretionär festgesetzter Nivellierungssätze war in der Vergangenheit bei notwen-

digen Anpassungen stets konfliktbehaftet und hinkte oft hinter der tatsächlichen 
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Steuerentwicklung hinterher. Dabei ist zu berücksichtigen, dass über die Höhe der 

Nivellierungssätze auch eine verstärkende Ausgleichswirkung bei den Gemeinde-

schlüsselzuweisungen erzielt wird, wobei geringere Nivellierungssätze finanz-

schwache Gemeinden benachteiligen. 

Das Landesverfassungsgericht hat darüber hinaus die Frage kritisch aufgeworfen, 

ob sich die Gewichtung des gewogenen Durchschnitts der Hebesätze mit dem 

Faktor 92 Prozent als willkürlich darstellt, diese Frage aber letztlich vor dem Hin-

tergrund der „ohnehin erforderlichen Neufassung der Bestimmungen zur Ermittlung 

der Hebesätze“ nicht abschließend beantwortet (LVerfG 4/15, Rn. 235). Der Ge-

setzentwurf sieht nun eine Absenkung des Faktors von 92 Prozent auf 90 Prozent 

vor und begründet dies mit einer dämpfenden Wirkung. Es mag dahingestellt blei-

ben, ob eine solche dämpfende Wirkung überhaupt notwendig ist. In der Allgemei-

nen Begründung zum Gesetzentwurf wird jedenfalls darauf hingewiesen, dass der 

gewogene durchschnittliche Hebesatz bei der Grundsteuer A und B wie auch bei 

der Gewerbesteuer deutlich unter den gewogenen durchschnittlichen Hebesätzen 

der Kommunen anderer Flächenländer liegt; hierin erkennt das Innenministerium 

eine Möglichkeit, die gemeindlichen Erträge zu steigern (Ziff. 6.1, S. 108 f.). 

4. Weitere Regelungen 

4.1 Differenzierte Kreisumlage  

Mit der FAG-Reform 2015 ist die bis dahin geltende Zusatzkreisumlage in das System der 

Finanzausgleichsumlage überführt worden (vgl. Drs. 18/1659, Einzelbegründung zu § 19), 

um die komplexe Gestaltung des Finanzierungsbeitrags abundanter Gemeinden transparen-

ter darzustellen. Bis 2007 gab es zudem eine differenzierte Kreisumlage, die es den Kreisen 

ermöglicht hatte, die einzelnen Umlagegrundlagen unterschiedlich zu gewichten. Auch diese 

gesetzliche Möglichkeit einer differenzierten Kreisumlage ist gestrichen worden. In einigen 

Kreisen hat die Spreizung in der gemeindlichen Finanzkraft zugenommen. Insbesondere im 

Kreis Nordfriesland, in dem es neben zahlreichen abundanten Gemeinden auch die meisten 

Fehlbetragszuweisungsempfänger gibt, lag die Spannweite bei der gemeindlichen Steuer-

kraft zwischen 267,43 Euro/Ew. (Gemeinde Kolkerheide) und 13.595,90 Euro/Ew. (Gemein-

de Reußenköge)
4
.  

Vor diesem Hintergrund bitten wir, über die Wiedereinführung der differenzierten 

Kreisumlage den Kreisen die Option einzuräumen, den besonderen Bedingungen im Kreis-

gebiet durch eine unterschiedliche Gewichtung der Umlagegrundlagen Rechnung zu tragen 

und damit eine zielgenaue Steuerung vor Ort vornehmen zu können.  

Hierfür schlagen wir die folgende Ergänzung in § 26 vor: 

(3) Abweichend von Absatz 2 können die Umlagegrundlagen nach Absatz 1 mit unter-

schiedlichen Prozentsätzen (Umlagesätze) der Umlagegrundlagen festgesetzt wer-

den. In dem Fall soll der höchste Umlagesatz den niedrigsten nur in Ausnahmefällen 

um mehr als die Hälfte übersteigen. Für die Finanzausgleichsumlage gilt der für die 

Steuerkraftmesszahlen festgesetzte Umlagelagesatz (§ 28 FAG). 

Die bisherigen Absätze 3 bis 6 in § 26 verschieben sich entsprechend. Eine vergleichbare 

Regelung, die bis 2007 auch für Schleswig-Holstein galt, findet sich heute noch im Finanz-

ausgleichsgesetz in Niedersachsen und kommt dort auch zur Anwendung. 

                                                      
4
  Aufgrund der besonderen Situation ist die Gemeinde Norderfriedrichskoog mit ihrer Steuerkraft von 37.258,92 

Euro/Ew. nicht in die Betrachtung mit einbezogen worden. 
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Mit einer Resolution vom 15.12.2017 hat der Kreistag des Kreises Nordfriesland gegenüber 

der Landesregierung die Wiedereinführung der Zusatzkreisumlage gefordert. Ziel der Forde-

rung war, nicht die Einnahmesituation des Kreises zu verbessern, sondern auf die besonde-

ren Gegebenheiten in der Region reagieren zu können. Diese Möglichkeit hatte die Landes-

regierung abgelehnt. 

Der Kreistag des Kreises Nordfriesland hat am 18.10.2019 dargelegt, dass der Wegfall der 

Zusatzkreisumlage den Kreis und die kreisangehörigen Gemeinden besonders getroffen ha-

be. Dem Kreis wurde damit ein wichtiges Instrument zur Wahrnehmung seiner Ausgleichs- 

und Ergänzungsfunktion genommen. Alternativ zur pflichtigen Zusatzkreisumlage sollte 

nunmehr gesetzlich die Möglichkeit einer differenzierten Kreisumlage als Option eingeführt 

werden, damit die Kreise eine Feinsteuerung der Ausgleichwirkung vornehmen können mit 

dem Ziel, dass alle Kommunen innerhalb eines Kreises ihr Recht auf kommunale Selbstver-

waltung nach Art. 28 GG und Art. 54 der schleswig-holsteinischen Landesverfassung aus-

üben können. Die Möglichkeit der differenzierten Kreisumlage würde nur vor Ort wirken und 

das System der Finanzausgleichsumlage nicht berühren, sondern lediglich als Möglichkeit 

regional mit Blick auf einen ergänzenden Ausgleich wirken. Dabei ist zu berücksichtigen, 

dass der Kreis bei der Festsetzung des Kreisumlagesatzes auch die Finanzsituation der 

kreisangehörigen Gemeinden in den Blick nehmen muss. 

4.2 Gesetzliche Lösung für umgeleitete KdU-Entlastung 

Nach der Zielsetzung des Bundes sollten die Kreise und kreisfreien Städte als Aufgabenträ-

ger im Bereich der flüchtlingsinduzierten Kosten der Unterkunft nach dem SGB II durch eine 

erhöhte quotale Bundesbeteiligung entlastet werden. Da durch eine erhöhte Bundesbeteili-

gung eine Bundesauftragsverwaltung drohte, ist mit dem Gesetz zur fortgesetzten Beteili-

gung des Bundes an den Integrationskosten der Länder und Kommunen und zur Regelung 

der Folgen der Abfinanzierung des Fonds „Deutsche Einheit“ vom 17. Dezember 2018 

(BGBl. I. S. 2522) die KdU-Entlastung zum Jahr 2019 reduziert und im Gegenzug der Ge-

meindeanteil an der Umsatzsteuer entsprechend erhöht worden. Die Änderung des Trans-

ferweges für die kommunale Entlastung hat für Schleswig-Holstein erhebliche Auswirkun-

gen: Während die Kreise und kreisfreien Städte als Aufgabenträger über eine erhöhte Bun-

desbeteiligung an den KdU einen Betrag von rd. 35 Mio. Euro erhalten hätten, haben nun 

die Gemeinden in Schleswig-Holstein 2019 tatsächlich eine Entlastung in Höhe von rd. 26,4 

Mio. Euro erfahren. Von dieser Entlastung entfielen rd. 8,3 Mio. Euro auf die kreisfreien 

Städte und rd. 18,1 Mio. Euro auf die kreisangehörigen Gemeinden. 

Die Kommunalen Landesverbände haben sich darauf verständigt, dass die Kreise unter Be-

rücksichtigung des entsprechenden Kreisumlageaufkommens und die kreisfreien Städte, de-

ren Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer geringer ausfällt als die vergleichbare KdU-

Entlastung, einmalig einen Kompensationsbetrag aus dem Vermögen des Kommunalen  

Investitionsfonds (KIF) in Summe von rd. 13 Mio. Euro erhalten. Diese einmalige Lösung soll 

durch eine eigenständige FAG-Änderung noch im laufenden Jahr 2020 umgesetzt werden.  

Da der Bund auch über das Jahr 2019 hinaus den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer als 

(untauglichen) Transferweg wählt, um die Kreise und kreisfreien Städte als Aufgabenträ-

ger zu entlasten, muss auf Landesebene eine Regelung gefunden werden, mit der die Fehl-

leitung dieser Mittel korrigiert wird. Denkbar wäre die Ausbringung eines Vorwegabzuges zu 

Lasten der Gemeindeschlüsselzuweisungen oder aber ein entsprechend erhöhter Anteil bei 

den Kreisschlüsselzuweisungen. Der schleswig-holsteinische Landkreistag erwartet hier ei-

ne sachgerechte Lösung vom Landesgesetzgeber. 
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D. Abschließende Bewertung zum FAG 

Die FAG-Reform 2015 beschränkte sich im Wesentlichen auf den horizontalen Finanzausgleich und 

hat dort innerhalb der Kommunalgruppen zu erheblichen Umschichtungen geführt. Während die kreis-

freien Städte deutliche Zugewinne verzeichnen konnten, haben insbesondere die Kreise gegenüber 

dem bis 2014 geltenden Finanzausgleich erhebliche Mittel verloren. Diese FAG-Reform hat das 

Schleswig-Holsteinische Landesverfassungsgericht mit Urteil vom Januar 2017 in wichtigen Teilen für 

verfassungswidrig erklärt. 

Dass eine in Umsetzung der Vorgaben des Gerichts erfolgende erneute Anpassung des FAG die Er-

gebnisse der Reform 2015 in Teilen zurückdrehen muss, war für alle Beteiligten erwartbar, aber auch 

ganz klare Zielsetzung der vor dem Landesverfassungsgericht klagenden Kreise und des Schleswig-

Holsteinischen Landkreistages. Bestätigung findet diese Sichtweise im dem Gesetzentwurf zugrunde-

liegenden Gutachten. 

Das Land und die Kommunalen Landesverbände haben sich darauf verständigt, die bedarfsorientierte 

Weiterentwicklung des kommunalen Finanzausgleichs durch das Finanzwissenschaftliche For-

schungsinstitut an der Universität zu Köln (FiFo Köln) gutachterlich untersuchen zu lassen. Den Vor-

gaben des Landesverfassungsgerichts entsprechend hat das FiFo-Institut – anders als das Nieder-

sächsische Institut für Wirtschaftsforschung im Rahmen der FAG-Reform 2015 – zum einen die Lan-

desebene in die Betrachtungen mit einbezogen. Zum anderen wurde in wichtigen Aufgabenbereichen 

nicht auf die tatsächlichen Ausgaben, sondern auf die ermittelten (objektiven) Bedarfe abgestellt.  

Das Gutachtenergebnis ist eindeutig: Zum einen muss das Land für eine gerechte Finanzverteilung 

den Verbundsatz im kommunalen Finanzausgleich deutlich anheben. Zum anderen kann gerade die 

Gruppe der Kreise mit deutlichen Zugewinnen rechnen. Selbst bei der ungünstigsten – aus kom-

munaler Sicht insgesamt nicht akzeptablen – Modellvariante (SK 0,95, Modell 2) hätten die Kreise 

bei einem Vergleich mit dem geltenden Recht mit einem Zugewinn von rd. 77 Mio. Euro rech-

nen können.
5
 Tatsächlich weisen die Simulationsberechnungen des Innenministeriums für 2021 ei-

nen Zugewinn von rd. 19 Mio. Euro für die Kreise aus.
6
 Entgegen der Vorschläge der Gutachter müs-

sen ferner die kreisfreien Städte nach dem Gesetzentwurf nicht mit deutlichen Verlusten rechnen. Mit 

dem vorgelegten Gesetzentwurf werden die fiskalischen Auswirkungen der verfassungswidrigen FAG-

Reform 2015 nicht – entsprechend der Gutachtenvorschläge – vollständig korrigiert.  

Hinsichtlich der kreisfreien Städte ist überdies zu berücksichtigen, dass der Gesetzentwurf – anders 

als vom Gutachter empfohlen – nicht nur den Status quo weitgehend wahrt, sondern dass im Rahmen 

der Simulationsrechnungen die Konsolidierungshilfen von jährlich mindestens 45 Mio. Euro, die 

überwiegend aus kommunalen Mitteln finanziert werden und seit der Neufassung im Jahr 2019 aus-

schließlich den kreisfreien Städten zugutekommen, nicht ausgewiesen sind. Unter Einbeziehung die-

ser Position würden die Simulationen auch für die kreisfreien Städte flächendeckend einen positiven 

Saldo ausweisen. 

In der Allgemeinen Begründung zum Gesetzentwurf wird ausgeführt, dass das Gutachten die Basis für 

den Gesetzentwurf bilde: „In Teilen werden die gutachterlichen Vorschläge im Gesetzentwurf direkt 

umgesetzt, teilweise erfolgt eine handhabbare und leichter nachvollziehbare Umsetzung der Ergeb-

nisse der Bedarfsermittlung in Anlehnung an die gutachterlichen Vorschläge“ (Ziff. 6, S. 106). Die Dis-

krepanz zwischen den fiskalischen Auswirkungen des Gutachtens einerseits und des Gesetzentwur-

fes andererseits lässt sich nur damit begründen, dass der Gesetzentwurf das Gutachten nicht voll-

ständig umsetzt, sondern allenfalls einzelne Elemente berücksichtigt. 

 

                                                      
5
  Vgl. FiFo-Gutachten, Anlage 4 zum Gesetzentwurf, S. 308, ohne Zweckzuweisungen 

6
  Vgl. Simulationsrechnung des Innenministeriums, Anlage 6a zum Gesetzentwurf, Spalte 20. 
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In wesentlichen Teilen bleibt – entgegen der Gutachtenvorschläge – die Systematik gegenüber 

dem geltenden Recht unverändert: 

 Beibehaltung von drei Teilschlüsselmassen 

 Grundsätzliche Beibehaltung der Berechnung der Schlüsselzuweisungen; die Schlüssel-

zuweisungen zum Ausgleich unterschiedlicher Steuerkraft bzw. unterschiedlicher Umla-

gekraft werden lediglich um einen Zuschlag für die Altersgruppe der 0- bis 18-Jährigen 

erhöht. 

Ferner muss gesehen werden, dass das Land jüngst außerhalb des kommunalen Finanzausgleichs 

finanzrelevante Entscheidungen mit erheblichen Auswirkungen getroffen hat. Zu nennen ist vor allem 

die Änderung bei der Sozialhilfeabrechnung, die im Wesentlichen die Kreise und kreisfreien Städte mit 

29 Mio. Euro jährlich belastet. Diese Veränderung wird in den Simulationsrechnungen zum Ge-

setzentwurf nicht abgebildet. Auch die Entscheidung der Landesregierung, den Familienleistungs-

ausgleich außerhalb des kommunalen Finanzausgleichs durch entsprechenden Abzug von den Ver-

bundgrundlagen fortzuführen und die erheblichen, sukzessive ansteigenden Mittel ausschließlich den 

Gemeinden auf der Grundlage des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer zuzuführen, muss bei 

einer Gesamtbetrachtung ausgewiesen werden. Diese und weitere Aspekte müssen bei einer Bewer-

tung der Finanzbeziehungen zwischen Land und Kommunen berücksichtigt werden. 

Art. 2 – Änderung des Schulgesetzes 

Die vorgesehene Regelung, mit der die geltende Investitionskostenpauschale durch die Berücksichti-

gung tatsächlicher Investitionskosten ersetzt werden sollen, wird grundsätzlich begrüßt. Sie ist eine 

konsequente Weiterentwicklung des Schullastenausgleichs, der bereits im konsumtiven Bereich auf 

die tatsächlichen Sachkosten abstellt. Die in der Begründung dargelegte Auffassung, dass die Be-

rücksichtigung tatsächlicher Investitionskosten in Form von Abschreibungen zu einer besser nachvoll-

ziehbaren Berechnung der Schulkostenbeiträge und zu angemessenen Ergebnissen führt, wird geteilt. 

Nicht nachvollziehbar ist hingegen die Einschränkung, dass lediglich Abschreibungen für Investitions-

maßnahmen berücksichtigt werden können, die ab dem 01.01.2008 entstanden sind. Das würde bei-

spielsweise bedeuten, dass die Abschreibungen für ein 2008 errichtetes Schulgebäude noch bis zum 

Jahr 2088 berücksichtigt werden können, während die Abschreibungen für ein 2007 errichtetes Schul-

gebäude völlig unberücksichtigt bleiben. Das stellt zumindest eine unbillige Härte da. Vor diesem Hin-

tergrund bitten wir, für Schulbaumaßnahmen, die vor dem Jahr 2008 durchgeführt wurden, weiterhin 

einen Pauschalbetrag zu berücksichtigen. 

Art. 3 bis 6 

Zu Art. 3 bis 6 haben wir keine Anmerkungen oder Anregungen vorzutragen.  
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Stellungnahme zum Entwurf eines Gesetzes zur bedarfsgerechten Weiterentwicklung des 
kommunalen Finanzausgleichs; Drucksache 19/2119 
hier: Einführung der optionalen Möglichkeit der Erhebung einer differenzierten 
Kreisumlage (§ 26 des Gesetzentwurfs) 
 
 
Landkreisinfo 0480/2020 vom 03.06.2020 
 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
sehr geehrter Herr Riemann, 
 
der Kreis Nordfriesland erneuert seine Forderung im Gesetz zur bedarfsgerechten 
Weiterentwicklung eines kommunalen Finanzausgleichs, den Kreisen die Option der 
Wiedereinführung der differenzierten Kreisumlage einzuräumen. Nur so kann den besonderen 
Bedingungen im Kreisgebiet durch eine unterschiedliche Gewichtung der Umlagegrundlagen 
Rechnung getragen und eine zielgenaue Steuerung vor Ort vorgenommen werden. 
 
Dieses entspricht der einstimmig beschlossenen nordfriesischen Erklärung des Kreistages vom 
18.10.2019 (als Anlage 1 beigefügt). 
 
Die ablehnende Aussage des Landes zur Stellungnahme des Landkreistages vom 10.03.2020 
mit eben dieser Forderung überzeugt nicht. Der Verweis, dass das Anliegen als solches bislang 
nicht Gegenstand der gemeinsamen Diskussion zur bedarfsgerechten Weiterentwicklung 
gewesen sei und daher eine Meinungsbildung in der Phase unmittelbar vor einem 
Gesetzesbeschluss durch die Landesregierung nicht möglich wäre, irritiert und verwundert 
zugleich. 
 

  Kreis Nordfriesland · Postfach 11 40 · 25801 Husum    
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Mit Schreiben vom 13.02.2018 hat das Innenministerium (siehe Anlage 2) auf die Resolution des 
Kreistages zur „Wiedereinführung der Zusatzkreisumlage“ gerade darauf verwiesen, dass die 
bisherigen Arbeitsstrukturen beibehalten werden und man sich auf die Themenfelder beschränkt, 
die vom Landesverfassungsgericht als nicht vereinbar mit der Landesverfassung gesehen 
werden. 
 
Das Anliegen der Optionsmöglichkeit für eine differenzierte Erhebung der Kreisumlage musste 
daher zwingend in der Stellungnahme des Landkreistages vom 10.03.2020 vorgebracht werden. 
 
Wie die Differenzierung der Kreisumlage ermittelt und ausgestattet werden könnte, erschließt 
sich anhand der beigefügten Simulationsrechnung (siehe Anlage 3) und kann jederzeit 
ergänzend erläutert werden. 
 
In einem persönlichen Gespräch mit nordfriesischen Landtagsabgeordneten am 16.06.2020 
konnte für die Wiedereinführung der differenzierten Kreisumlage geworben und eine politische 
Unterstützung des Anliegens erreicht werden. 
 
Eine Einbindung der kreisangehörigen Gemeinden, wie das Innenministerium es aufzeigt, ist 
nachdrücklich erfolgt.  
In der Kommunalen Verwaltungsleiterrunde des Kreises Nordfriesland am 24.06.2020 wurde die 
Zielsetzung und Wirkung der differenzierten Kreisumlage präsentiert. Verabredet wurde, dass 
der Schulterschluss zwischen dem Schleswig-Holsteinischen Gemeindetag und Landkreistag 
gesucht werden soll, um das gemeinsame Anliegen, einen Ausgleich der starken Spreizung 
zwischen finanzkräftigen und finanzschwachen Gemeinden zu erreichen, zu stützen. 
 
Mit dem Instrument der differenzierten Kreisumlage könnten Ausgleichs- und 
Ergänzungsleistungen des Kreises an seine finanzschwachen Gemeinden zur finanziellen 
Stärkung der Aufgabenwahrnehmung obsolet werden und damit den allgemeinen Bedarf des 
Kreises an der Kreisumlage reduzieren. Dies wurde von den kommunalen Vertretern auch 
gesehen. 
 
Die Forderung nach einer Kann-Regelung für die Erhebung einer differenzierten Kreisumlage ist 
für den Kreis Nordfriesland alternativlos. 
 
 
Mit freundlichem Gruß 
 
gez.        gez.  
 
Manfred Uekermann       Florian Lorenzen 
Kreispräsident       Landrat 



 
 
 
 

  
 

 

  

               

An den Kreispräsidenten des Kreises Nordfriesland 
Herrn Heinz Maurus 
 
Im Hause 
 
 
          Husum, den 18.10.2019 
 
Dringlichkeitsantrag zum Kreistag am 18.10.2019, TOP 4, Resolution FAG 
 
 
Sehr geehrter Herr Kreispräsident, 
 
die o.a. Fraktionen beantragen zum o.g. TOP 4 folgende Beschlussfassung:   
 

Resolution des Kreises Nordfriesland zur bedarfsgerechten Weiterentwicklung des 
kommunalen Finanzausgleichs in Schleswig-Holstein 
 
 

Nordfriesische Erklärung 
 
Der Kreis Nordfriesland fordert die Landesregierung dazu auf, folgende Punkte bei der FAG-
Änderung zu berücksichtigen: 
 

 die Beanstandungen des Landesverfassungsgerichtes müssen berücksichtigt werden und das 
Gutachten muss in Bezug auf die horizontale Mittelverteilung uneingeschränkt Anwendung fin-
den. 
 

 die Symmetrie bei der vertikalen Mittelverteilung im Sinne des Gutachtens wird durch die Nut-
zung eines Symmetriekoeffizienten von 1,0 und eine Anhebung der Finanzausgleichsmasse un-
ter Zugrundelegung der Rahmenbedingungen für das Jahr 2018 um 205,9 Mio. € auf 2,000 Mrd. 
€ und der Rahmenbedingungen für das Jahr 2019 um 217,1 auf 2,076 Mrd. € erreicht. Diese Er-
höhung setzt sich zusammen aus einem Betrag, der sich bedarfsorientiert aus einem anderen 
Verbundsatz ergibt sowie aus dem Ersatz des Familienleistungsausgleiches in Höhe von 124,4 
Mio. €. 
 

 Zugewinne der Kreise über den Kommunalen Finanzausgleich dürfen nicht durch ein Defizit bei 
der Finanzierung von Sozialleistungen relativiert werden. Der Kreis Nordfriesland erwartet, dass 
die Änderungen des FAG nicht mit anderen finanzwirksamen Themenstellungen vermengt wer-
den. 
 

 die Berücksichtigung aller im Gutachten aufgeführten Bedarfskriterien. 
 

 die Schaffung einer gesetzlichen Möglichkeit (Kann-Regelung), im Bedarfsfall auch eine differen-
zierte Kreisumlage erheben zu können.  
 

 
Die bedarfsgerechte Weiterentwicklung des Kommunalen Finanzausgleichs in Schleswig-Holstein 
ist ein herausragendes Projekt und von erheblicher Bedeutung für das Fortbestehen der kommuna-
len Selbstverwaltung in Schleswig-Holstein. Ausgangspunkt ist das Urteil des Schleswig-
Holsteinischen Landesverfassungsgerichts aus dem Januar 2017, das den Kommunalen Finanz-
ausgleich in Schleswig-Holstein in wichtigen Teilen für verfassungswidrig erklärt hat. Land und 

http://www.spd.de/servlet/PB/menu/1009319/index.html
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Kommunen haben sich einvernehmlich darauf verständigt, insbesondere die Ermittlung der kommu-
nalen Bedarfe und des Landesbedarfs durch das Finanzwissenschaftliche Forschungsinstitut an der 
Universität zu Köln (FiFo Köln) untersuchen zu lassen. Das Gutachten ist eine gute Grundlage, zum 
Jahr 2021 ein neues, verfassungsfestes Finanzausgleichsgesetz zu verabschieden. Das Gutachten 
muss Ausgangspunkt sowohl für die vertikale Ebene als auch die horizontale Ebene sein. 
Ergebnisse des Gutachtens dürfen durch politische Erwägungen nicht grundsätzlich infrage gestellt 
werden. 
 
Der Kreis Nordfriesland erwartet, dass das Land die gutachterlich belegte asymmetrische Finanz-
verteilung zu Lasten der Kommunen beseitigt. Rechtsfrieden lässt sich nur erreichen, wenn das 
Land durch einen Symmetriekoeffizienten von 1,0 eine ausgewogene Mittelverteilung zwischen 
Land und Kommunen umsetzt. Nur eine symmetrische Finanzverteilung wird den Anforderungen 
des Landesverfassungsgerichts gerecht, das mehrfach die Gleichwertigkeit und Gleichrangigkeit 
von Landes- und Kommunalaufgaben als Richtschnur für einen verfassungsgemäßen Finanzaus-
gleich betont hat (LVerfG 4/17, Rn. 99, 138). Ein neues FAG muss daher die Symmetrie im Sinne 
des Gutachtens mit dem Symmetriekoeffizienten 1,0 noch in der laufenden Legislaturperiode ver-
wirklichen.  
 
Die (politischen) Überlegungen des Landes, den Symmetriekoeffizienten – als Ausdruck einer „ge-
rechten“ Finanzverteilung – am unteren Rand eines vorgeschlagenen Symmetriekorridors anzuset-
zen, überzeugen schon methodisch nicht. Ob die Festlegung des Verbundsatzes am unteren Ende 
des Symmetriekorridors einer verfassungsrechtlichen Überprüfung standhält, ist mindestens zwei-
felhaft. Im Übrigen ist schlicht nicht vermittelbar, das aktuell festgestellte Missverhältnis zu Lasten 
der Kommunen zu zementieren und im Rahmen der Umsetzung der Verfassungsgerichtsurteile für 
die Zukunft fortzuschreiben.  
 
Hinsichtlich der vom Gutachten zu Grunde gelegten Landesbedarfe und der Verschuldung des Lan-
des muss ausgeschlossen werden, dass das Land die schleswig-holsteinischen Kommunen im 
Nachhinein über den Kommunalen Finanzausgleich an den Verlusten der HSH Nordbank beteiligt. 
Allein daher ist dem Vorschlag, unter Hinweis auf den höheren Konsolidierungsbedarf des Landes 
einen Symmetriekoeffizienten von 0,95 als „Startpunkt“ für einen neuen Finanzausgleich zum Jahr 
2021 festzulegen, eine deutliche Absage zu erteilen. Eine „Mitfinanzierung“ durch die schleswig-
holsteinischen Kommunen kommt nicht in Betracht. Es wäre nicht vermittelbar, wenn auch die 
schleswig-holsteinischen Kommunen für die Managementfehler der ehemaligen Landesbank gerade 
stehen müssten. 
 
Die Methodik des Gutachtens ist konsequent, entspricht der Systematik anderer Finanzausgleichs-
gesetze und entspricht den Vorgaben des Landesverfassungsgerichtes. Aus der Ist-Situation 2018 
wird der Bedarf abgeleitet und festgeschrieben. Etwaige Veränderungen – zugunsten oder zu Las-
ten der Kommunen oder des Landes – in den kommenden Jahren werden durch regelmäßige Revi-
sionen Berücksichtigung finden. Mit dem Versuch des Landes, nach dem jetzigen Betrachtungszeit-
raum liegende, ausgewählte Ereignisse bei der Finanzverteilung zu berücksichtigen, wird die klare 
Systematik des Gutachtens verlassen.  
 
Die Reform des Kommunalen Finanzausgleichs zum Jahr 2015 hatte sich im Wesentlichen auf die 
horizontale Finanzverteilung beschränkt mit der Folge, dass erhebliche Mittel zwischen den Kom-
munalgruppen umgeschichtet wurden. Eine echte Prüfung kommunaler Bedarfe hat – so auch das 
Landesverfassungsgericht – nicht stattgefunden. Dass die Ergebnisse der Reform 2015 nun durch 
das Gutachten zum Teil korrigiert werden, ist konsequent und Folge der strikten Bedarfsorientie-
rung. 
 
Das Ergebnis des Gutachtens ist auch auf die seit langem geforderte Einbeziehung von raumindu-
zierten Kosten zurückzuführen. Eine Reform, die – entgegen der politischen Zusage im Koalitions-
vertrag – keinen Flächenfaktor bei den Kreisaufgaben vorsieht, wird abgelehnt. 
 
Der Kreis Nordfriesland ist trotz erheblicher, weithin nicht behobener infrastruktureller Defizite und 
struktureller Benachteiligungen durch landes- und bundespolitische Eingriffe und Entscheidungen 
ein starker Kreis mit traditionell ausgeprägter Wahrnehmung der Ausgleichs-und Ergänzungsfunkti-
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on. Diese historisch gewachsene Verantwortung im Landesteil Schleswig nimmt der Kreis Nordfries-
land auch bei der Förderung der Dänischen Minderheit und der Friesischen Volksgruppe und in der 
Deutsch-Dänischen Zusammenarbeit aktiv wahr  
 
Nordfriesland ist der ausgeprägteste Flächenkreis in Schleswig-Holstein: 570 km Kreisstraßen sind 
ebenso der Spitzenwert aller Kreise wie nur 79 Einwohner pro qkm die mit Abstand dünnste Besie-
delung darstellt. Zudem stellt auch die Randlage eine große Herausforderung mit erheblichen finan-
ziellen Auswirkungen für unseren Kreis dar. 
 
Als Insel- und Flächenkreis ist der Kreis Nordfriesland in der ständigen Herausforderung die Stan-
dards in der Aufgabenerfüllung zu gewährleisten, um eben allen seinen Bürgerinnen und Bürgern 
gleiche Lebensverhältnisse zu ermöglichen.  
 
Dieser Sondersituation werden die letzten Vorschläge der Landesregierung zur Änderung des FAG 
nicht gerecht, zumal sie eklatant von den Vorschlägen der Gutachter abweichen.  
 
Die Gutachter rechnen im Modell 1 mit einer nach Prozentpunkten zu verteilenden Finanzaus-
gleichsmasse von 1,738 Mrd. €. Seitens des Landes gibt es eine Simulationsrechnung, die von ei-
ner annähernd gleichen Masse in Höhe von 1,719 Mrd. € ausgeht. Die nachstehende Tabelle zeigt, 
dass in der horizontalen Verteilung Gutachter und Innenministerium trotzdem zu völlig unterschiedli-
chen Ergebnissen kommen. 
 
Der wissenschaftlich erarbeitete und begründete Ansatz der Gutachter, die horizontale Verteilung an 
Bedarfsmesszahlen zu orientieren wird, wie die Gegenüberstellung der Ergebnisse zeigt, vom Land 
ignoriert. Die offenkundig vom Gutachten abweichende Berücksichtigung und Gewichtung der Be-
darfe durch das Land führt zu folgenden Verschlechterungen der finanziellen Ausstattung im Kreis 
Nordfriesland: 
 

 

Simulation 

 

Gutachter Innenministerium 

 

Gutachten, 2. Fas-
sung Sept. 2019 

Anfang Sept. 
2019 

 

Modell 1   

nach Prozentpunkten zu vertei-
lende Masse 1.738 Mio. € 1.719 Mio. € 
Schlüsselzuweisungen, saldiert 
mit FAG-Umlage für Kreis und 
kreisangehörige Kommunen 

89.807.629 € 80.111.727 € 

Differenz 9.695.902 € 

Familienleistungsausgleich 6.055.476 0 

Gesamtdifferenz 15.751.378 € 
 
Die Differenz von 9,695 Mio. € drückt die Unterschiede in der horizontalen Verteilung aus. Durch 
den Wegfall des Familienleistungsausgleiches fehlen zusätzlich 6,055 Mio. €. Damit beträgt die Dif-
ferenz zwischen Gutachterergebnis und Planung des Landes 15,751 Mio. €. 
 
In Nordfriesland gibt es eine große Diskrepanz zwischen armen und reichen Kommunen. Daher hat 
der Wegfall der Zusatzkreisumlage den Kreis und die Kommunen besonders getroffen. Dem Kreis 
wurde damit ein wichtiges Instrument zur Wahrnehmung seiner Ausgleichs- und Ergänzungsfunkti-
on genommen. Nur aus diesem Grund hat sich der Kreis in Abstimmung mit seinen Kommunen auf 
den Weg begeben, ein eigenes Ausgleichsinstrument zu entwickeln, um jene Kommunen mit finan-
ziellen Problemen zu unterstützen und ihnen auf diese Weise dazu zu verhelfen, ihr Recht auf 
kommunale Selbstverwaltung gemäß Artikel 28 des Grundgesetzes und Artikel 54 der schleswig-
holsteinischen Verfassung ausüben zu können. Um eine gesetzlich legitimierte Ausgleichsmöglich-
keit im Bedarfsfall nutzen zu können, fordert der Kreis Nordfriesland die Aufnahme einer Kann-
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Regelung für die Erhebung einer differenzierten Kreisumlage wie sie bis 2007 im schleswig-
holsteinischen FAG verankert war und auch heute beispielsweise noch in Niedersachsen besteht. 
 
Der Kreistag fordert die Landesregierung auf, das Urteil des Landesverfassungsgerichtes angemes-
sen zu würdigen und die Zielrichtung des vorliegenden Gutachtens nicht durch einseitige Änderun-
gen zu konterkarieren. 
 
Die Landespolitik hat im Koalitionsvertrag zugesichert, die Kommunen bei der Weiterentwicklung 
des Kommunalen Finanzausgleichs fair behandeln zu wollen. An dieser Zusage, die der Kreis Nord-
friesland einfordert, wird sich das Land am Ende messen lassen müssen. 
 
 
 
 

M. Uekermann T. Nissen E. Drewsen J. Jungclaus 
U. Stellfeld-

Petersen 
 B. Brodersen  

CDU SPD 
Bündnis 90 / 
Die Grünen 

WG-NF SSW  FDP 
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Annahmen für die Berechnung der differenzierten Kreisumlage:

die Kreisumlage in der Gesamthöhe soll gleich bleiben

Gemeinden mit hoher Steuerkraft sollen stärker belastet werden 

keine Differenzierung nach einzelnen Steuerarten innerhalb der Steuerkraftmesszahl

werden die Umlagesätze verschieden festgesetzt, so soll der höchste Umlagesatz den niedrigsten 

nur in Ausnahmefällen um mehr als die Hälfte übersteigen

die Höherbelastung soll nur in Ausnahmefällen mehr als 10% betragen
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